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Ladungssicherung bei Streumaschinen Um im Winter die Straßen von Schnee und Eis freizuhalten, kann man auf Streugut nicht verzichten. Ausgebracht werden Splitt oder Au� ausalze meist durch Streumaschinen, die auf einem Fahrzeug   xiert werden. Sind diese schlecht gesichert oder wird überla-den, kann das Fahrzeug kippen – mit schlimmen Folgen für die Fahrzeugin-sassen oder Passanten. 

Im Winterdienst kommen meist Fahrzeu-ge zum Einsatz, die sich für Nutzungen im Sommer wie im Winter verwenden lassen – mit Anbaugeräten für die Grün-pflege bzw. zum Transport von Arbeits-mitteln oder Schüttgütern auf der Lade-fläche. Während herkömmliche Ladun-gen sich durch formschlüssiges Laden bzw. Niederzurren sowie u. a. den Ein-satz rutschhemmender Matten gut si-chern lassen, ist der Transport von schweren Streumaschinen immer eine Herausforderung:

• Streumaschinen sind meist größer als andere Au� auten.
• Mit einem Gewicht von zehn bis 15 Tonnen sind sie in gefülltem Zustand sehr schwer.

• Bei Streuautomaten liegt der Schwer-punkt in der Regel höher als bei ande-ren Au� auten, so dass die Anforde-rungen an die Kippfestigkeit höher sind als bei „normalen“ Transporten.
• Häu� g verfügen weder die Ladefläche noch die Streumaschine über geeig-nete Befestigungsmöglichkeiten. 

 Auch sind vorhandene Komponenten o  nicht aufeinander bzw. speziell auf die schwere Streumaschine abge-stimmt. 

• Betreiber beklagen, dass viele Her-steller keine oder nicht ausreichend quali� zierte Vorgaben zur Befestigung machen. O  sind nicht einmal die Vor-gaben der DGUV Vorschri  71 „Fahr-zeuge“ erfüllt. 
Rechtliche Anforderungen und Ha� ungLasten auf der Ladefläche von Fahrzeugen müssen nach allen vier Seiten gegen Ver-rutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen und Herabfallen gesichert sein. Dabei gel-ten die anerkannten Regeln der Technik – hier im Wesentlichen die Inhalte der Richt-linienreihe VDI 2700 „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen“ und die DIN EN 12195 „Ladungssicherung auf Straßenfahr-zeugen“, die DIN 75410 „Ladungssiche-rung auf Straßenfahrzeugen“, die DIN EN 12640 „Ladungssicherung auf Straßen-fahrzeugen sowie die DIN EN 12642 – Ent-wurf „Ladungssicherung auf Straßenfahr-zeugen – Au� auten an Nutzfahrzeugen“.

Verstöße gegen diese Vorgaben sind als Verstöße gegen die Straßenverkehrsord-nung kein Kavaliersdelikt. Sie können als Ordnungswidrigkeiten sowie, in schwe-ren Fällen, zu Stra atbeständen führen.Die ha ungsrechtlichen Konsequenzen können sowohl für den Fahrer als auch für den Halter gravierend sein. 

So sorgen Sie für Sicherheit Als Straßenmeister oder als Bau- bzw. Betriebshofleiter sind Sie mitverantwort-

lich für die Verkehrssicherheit. Achten Sie darauf, dass mindestens diese An-forderungen eingehalten sind:
• Ist das Fahrzeug für den Au� au einer Streumaschine geeignet?

• Hat der Hersteller eine ordnungsge-mäße Verlade- und Betriebsanleitung mitgeliefert? 
• Wird vor der Fixierung der Streuma-schine ermittelt, welche Lastvertei-lung erforderlich ist?

• Erfolgt der Erstau� au bestimmungs-gemäß?

• Wird auch nach der Beladung das zu-lässige Gesamtgewicht eingehalten?
• Verfügt der Fahrzeugau� au über ge-eignete Zurrpunkte? (Zurrwinkel und Belastungsgrößen berücksichtigen!) Wie, durch wen und wann werden die-se Zurrmittel sachkundig geprü ?

• Führt das Fahrpersonal vor dem jewei-ligen Einsatz eine Sichtprüfung durch?
• Werden alle Beschä igten, die im Räum- und Streudienst eingesetzt werden, regelmäßig und umfassend unterwiesen?
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Altötting im November 2016. Der 
Bundesverband der Arbeitgeber hat 
die Staatliche Berufsschule Altötting 
für die Integration junger Zuwande-
rer mit dem Deutschen Arbeitgeber-
preis ausgezeichnet. Als besonders 
innovativ wird bei der Preisverlei-
hung der Ansatz der Berufsschule 
eingestu� , ein Kompetenzraster der 
Schülerinnen und Schüler entwickelt 
zu haben. Dieses dient zum Beispiel 
Ausbildungsbetrieben und Arbeitge-
bern als Grundlage, auf der sie die 
Leistungen und Kompetenzen bei Be-
werbungen einschätzen können. Es 
dient auch den Schülerinnen und 
Schülern selbst als Maßstab für Fort-
schritte auf ihrem Bildungsweg.

Die Staatliche Berufsschule Altötting, 
die von rund 2.650 Schülerinnen und 
Schülern und darunter rund 300 jun-
gen Zuwanderern besucht wird, hatte 
„Kompetenzraster“ für die verschie-
denen Unterrichtsangebote entwi-
ckelt: beispielsweise für Lebenskun-
de, Ethik, den Fachunterricht Ernäh-
rung/Gastronomie, EDV und Bautech-
nik. Die erworbenen Kompetenzen 
werden den Schülerinnen und Schü-
lern auf einem Zerti� kat bescheinigt.

Wie das Bayerische Kultusministeri-
um mitteilte, gibt es insgesamt in 
Bayern über 1.100 Berufsintegrations-
klassen an beruflichen Schulen. Die-
se umfassen einen zweijährigen Voll-

zeitunterricht. Nach einem Schwer-
punkt in der Vermittlung im ersten 
Schuljahr vor allem von Deutschkennt-
nissen, Mathematik und Werten, aber 
auch Berufsorientierung, treten die Be-
rufsorientierung und Berufsvorberei-
tung im zweiten Schuljahr in Zusam-
menarbeit mit Bildungsträgern und Be-
trieben in den Vordergrund.

Kurz & knapp

Staatliche Berufsschule Altötting erhält 
Deutschen Arbeitgeberpreis Berufliche Bildung

Einen Überblick über Vorschri� en, 
Sicherheitsstandards und schulrecht-
liche Vorgaben zum Schulsport bietet 
die neu entwickelte Dreifachsporthal-
le im Internetportal „Sichere Schule“ 
auf unserer Homepage unter 

� www.kuvb.de

Zielgruppe sind für Bauplanung und 
Architektur verantwortliche Personen, 
Schulträger, Schulleitungen und Lehr-
krä� e.

Sichere Schule – sichere Sporthalle

BG Bau

Mit dem Gesetz zur Weiterentwick-
lung des Behindertengleichstellungs-
rechts wird die Bundesfachstelle 
Barrierefreiheit errichtet. Ihre Aufga-
be ist es, Behörden und Verwaltungen 
bei der Umsetzung zu unterstützen. 

Das Interesse und die Motivation der 
Behörden, ihre Gebäude und Dienst-
leistungen auch für Menschen mit Be-
hinderungen barrierefrei zu gestalten, 
sind groß. In der Praxis ist Barrierefrei-
heit jedoch o�  komplex, zieht viele 
Fragen nach sich und ist eine Aufgabe, 
die regelmäßig zu überprüfen oder 

auch neu zu denken ist, weil sich die 
Umstände, das Umfeld oder die Tech-
nik verändern. Mit Unterstützung der 
Bundesfachstelle als kompetentem 
Partner will die Bundesregierung die 
Barrierefreiheit in der ö¡ entlichen Ver-
waltung deutlich verbessern – ange-
fangen beim baulichen Zugang bis hin 
zur barrierefreien Information und 
Kommunikation. Auch die private 
Wirtscha�  und die Zivilgesellscha�  
werden mit beraten. 

Weitere Infos über � www.bundes-
fachstelle-barrierefreiheit.de

Bundesfachstelle Barrierefreiheit errichtet
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Kurz & knapp

Informationen für pflegende Angehörige

Bei der Kommunalen Unfallversiche-
rung Bayern (KUVB) sind u. a. auch 
die Personen versichert, die pflege-
bedür� ige Angehörige im häuslichen 
Umfeld versorgen. Diese Leistung 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
ist für die Pflegenden beitragsfrei. 
Mit erfasst sind dabei die Folgen von 
Arbeits- oder Wegeunfällen (auf den 
direkten Wegen von und zu den 
Pflegebedür� igen) und Berufskrank-
heiten. 

Dieser Schutz durch die KUVB ist vie-
len nicht bekannt. Zur Information der 

pflegenden Angehörigen über ihren 
Versicherungsschutz, aber auch zur 
Unterstützung bei ihrer anspruchsvol-
len Arbeit hat die KUVB gemeinsam 
mit anderen Verbänden die Zeitschri�  
„Zu Haus pflegen – gesund bleiben“ 
neu konzipiert. Diese erscheint zwei-
mal im Jahr und bietet eine bunte Mi-
schung von wichtigen Gesundheits- 
und Pflegetipps, aber auch juristi-
schen Hinweisen. Sie ist kostenfrei er-
hältlich, kann aber auch frei im Inter-
net heruntergeladen werden unter 
� www.kuvb.de � Medien 
� Zeitschri� en � Pflege-Infobrief.

Seit Juni 2016 gibt es den Krisen-
dienst Psychiatrie in Oberbayern: 
� www.krisendienst-psychiatrie.de 

Dort können Menschen in seelischen 
Krisen täglich von 9 – 24 Uhr anrufen 
und kompetente Beratung oder Über-
mittlung in eine ambulante oder sta-
tionäre Hilfe erhalten. Je nach Situati-
on kommen die Berater auch vor Ort, 
wenn dies erforderlich ist.

Unter der zentralen Rufnummer 0180 
655 3000 erhalten Betro� ene, Mitbe-
tro� ene und Angehörige quali¡ zierte 
Beratung. Auch Fachstellen können 
sich an diese Nummer wenden. Eine 
Beratung über das Internet oder über 
E-Mail ist nicht möglich.

Zunächst gilt dies für den Landkreis 
München und die Landkreise Starn-
berg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Frei-
sing, Ebersberg und Erding. Anschlie-

ßend soll der Beratungsdienst Stück 
für Stück auf ganz Oberbayern ausge-
weitet werden.

Zu Hause pflegen – 
 gesund bleiben!Magazin für  
pflegende Angehörige

Ausgabe 2 | Winter 2016

Kostenlose Pflegekurse

Einweghandschuhe

Plötzlich pflegender 
Angehöriger – was ist zu tun?

Selbstsorge durch  
Resilienz

Interview mit  
Dr. Marianne Koch
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Die Kommunale Unfallversicherung 
Bayern war auch in diesem Jahr wie-
der auf Deutschlands größter Kon-
gress-Messe der Sozialwirtscha�  mit 
einem Stand vertreten. 

Die Besucher informierten sich bei un-
seren Reha- und Präventionsexperten 
vor allem zu Themen rund um eine 
 sichere und gesunde Kindertagesein-
richtung und zu Fragen zum Versiche-
rungsschutz.

ConSozial 2016

Krisendienst für psychisch Kranke in Oberbayern
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Kurz & knapp

Informationen für pflegende Angehörige Feuerwehrleute optimal vor Gefahrsto�en schützen 
Gesetzliche Unfallversicherung startet Forschungsprojekt 

Die Gesundheit von Feuerwehrleuten 
steht im Mittelpunkt eines For-
schungsprojekts der DGUV und Feu-
erwehrverbänden. Das Ziel ist zu er-
forschen, inwiefern Feuerwehrleute 
im Einsatz optimal gegen den Kon-
takt mit Gefahrsto�en geschützt 
sind. Mit Hilfe der Untersuchungen 
soll unter anderem geklärt werden, 
ob und wenn ja, wie viel der schäd-
lichen Substanzen im Einsatz über 
die Haut aufgenommen werden. Hy-
giene ist daher einer der Schwer-
punkte des Projekts. Die Ergebnisse 
sollen in konkrete Hinweise münden, 
wie Feuerwehrmänner und -frauen 
sich noch besser schützen können.

Feuerwehrleute können je nach Ein-
satz krebserzeugenden Sto�en wie 
Ruß, Asbest oder polyzyklischen  

aromatischen Kohlenwassersto�en 
ausgesetzt sein. Im Normalfall 
schützt ihre persönliche Schutzaus-
rüstung (PSA) sie davor, diese Subs-
tanzen über die Atemlu� aufzuneh-
men. Seit einiger Zeit rückt aller-
dings verstärkt die Frage in den Vor-
dergrund, ob der Hautkontakt mit 
Gefahrsto�en problematisch sein 
kann. Einsatzkleidung schützt die 
Haut nicht immer vollständig gegen 
Staub und Ruß. Außerdem kann ein 
Kontakt auch nach Ablegen von Klei-
dung und PSA erfolgen – zum Bei-
spiel dann, wenn Räume, in denen 
die private Kleidung lagert, nicht 
sauber von Räumen getrennt wer-
den, in denen die schmutzige Ein-
satzkleidung abgelegt wird. Wie gut 
Feuerwehrleute in der Praxis tatsäch-
lich vor schädlichen Einwirkungen 

geschützt sind, wollen die For-
schungsinstitute der DGUV mithilfe 
technischer Messungen und medizi-
nischer Untersuchungen klären.

Zudem soll die Dokumentation von 
Gefahrsto�kontakten im Einsatz ver-
einfacht werden. Das Projekt hat ei-
ne Laufzeit von 1,5 Jahren.

                                                           DGUV

Über die Häl�e der Autofahrerinnen 
und Autofahrer (53 Prozent) ist der 
Meinung, dass der Straßenverkehr 
zunehmend von aggressivem Verhal-
ten geprägt ist. Etwa ein Viertel (27 
Prozent) ist der Au�assung, das sei 
schon immer so gewesen. 

Dies ergab eine repräsentative Befra-
gung, die im Au�rag des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates (DVR) im Ju-
ni 2016 vom Marktforschungsinstitut 
Ipsos bei 2.000 Personen über 14 
Jahren durchgeführt wurde. Demnach 
ist Aggression für acht von zehn Be-
fragten ein prägendes Element im 
Straßenverkehr. Als Beispiele für ag-
gressives Verhalten wurden am häu-
�gsten zu schnelles Fahren genannt 

(73 Prozent), gefolgt von dichtem Auf-
fahren/Drängeln (67 Prozent) und ris-
kantem Überholen (65 Prozent). Aber 
auch Regelverstöße wie zum Beispiel 
die „Missachtung der Vorfahrt“ und 
„ungeduldiges Hupen“ stehen weit 
oben auf der Liste wahrgenommenen 
aggressiven Verhaltens.

Besonders in kleinen Ortscha�en (bis 
4.999 Einwohner) wird eine erhöhte 
Aggressivität wahrgenommen und im 
Osten Deutschlands viel eher als im 
Westen. 

Der DVR weist darauf hin, dass durch 
aggressives Verhalten zahlreiche, 
häu�g auch schwere Unfälle verur-
sacht werden. Anfällig für aggressives 

Fahren seien insbesondere Personen, 
die sich selbst für fehlerfrei halten, 
gerne mit anderen konkurrieren und 
glauben, andere erziehen zu müssen. 
Der DVR appelliert an alle Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmer, auch in hektischen Situatio-
nen gelassen zu bleiben und sich 
nicht zu aggressiven Verhaltenswei-
sen hinreißen zu lassen. 

DVR

Aggression prägt Straßenverkehr?

Krisendienst für psychisch Kranke in Oberbayern
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Im Blickpunkt

Begri�  Barrierefreiheit
Der Begri�  der Barrierefreiheit wurde 
erstmals im Gesetz zur Gleichstellung 
behinderter Menschen (Behinderten-
gleichstellungsgesetz – BGG) im Jahr 
2002 umfassend de niert. Nach § 4 
sind bauliche und sonstige Anlagen, 
Verkehrsmittel, technische Ge-
brauchsgegenstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, akustische 
und visuelle Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche 
barrierefrei, wenn sie für Menschen 
mit Behinderungen in „der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne 
fremde Hilfe“ au�  ndbar, zugänglich 
und nutzbar sind. 

Im weiteren Sinne bedeutet Barriere-
freiheit aber, dass nicht nur die An-
forderungen von Menschen mit phy-
sischen, sensorischen oder kogniti-
ven Beeinträchtigungen berücksich-

tigt werden. Bei der Gestaltung unse-
rer gemeinsamen Umwelt sollen viel-
mehr die Bedürfnisse aller Menschen 
Beachtung  nden. 

Heute unternehmen Betriebe und 
Dienststellen viel, um Beschä� igte, 
die während des Berufslebens eine 
Behinderung erwerben, im Arbeits-
prozess zu halten. Arbeitsplätze wer-
den dann den spezi schen Anforde-
rungen einzelner Personen angepasst 
und „barrierefrei“ gestaltet. Diese An-
passung ist bei genauerem Hinsehen 
eine „behinderungsgerechte“ Gestal-
tung. Neben dieser einzelfallbezoge-
nen Umsetzung von „Barrierefreiheit“ 
gibt es aber auch eine zukun� sorien-
tierte, präventive barrierefreie Gestal-
tung. Diese vorausschauende Barrie-
refreiheit zielt auf die gesamte Beleg-
scha�  eines Unternehmens ab und 
soll für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vorteilha�  sein.

Forderungen der UN-BRK
Die UN-Behindertenrechtskonvention 
(UNBRK) der Vereinten Nationen for-
dert seit 2009 für alle Menschen die 
volle und wirksame Teilhabe an der 
Gesellscha� . Um Menschen mit Be-
hinderungen eine unabhängige Le-
bensführung und die volle Teilhabe an 
allen Lebensbereichen zu ermögli-
chen, muss ein gleichberechtigter Zu-
gang zur physischen Umwelt, zu 
Transportmitteln, Information und 
Kommunikation, einschließlich Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien sowie -systemen gewährleistet 
werden. Um dies zu erreichen, müs-
sen zunächst Barrieren in den unter-
schiedlichsten gesellscha� lichen Be-
reichen ermittelt werden, um dann da-
rauf hinzuwirken, Zugangshindernisse 
und -barrieren zu beseitigen. Dies gilt 
für Gebäude, Straßen, Transportmittel 
sowie Einrichtungen in Gebäuden und 
im Freien, einschließlich Schulen und 
Arbeitsstätten. 

Barriere-
freiheit

Aktivitäten der gesetzlichen Unfallversicherung

Barrierefreiheit in der Arbeitswelt
Handlungshilfen, Seminare, Beratung – Berufsgenossenscha� en und Unfallkassen unterstützen Betriebe 
und Dienststellen mit vielfältigen Informationsangeboten bei der Gestaltung barrierefreier Arbeitsplätze.
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Im Blickpunkt

In Artikel 24 der UN-BRK wird das 
Recht von Menschen mit Behinderun-
gen auf gleichberechtigte Bildung 
eingefordert. Um dieses Recht ohne 
Diskriminierung und auf der Grundla-
ge der Chancengleichheit zu verwirk-
lichen, muss ein integratives Bil-
dungssystem auf allen Ebenen und 
lebenslanges Lernen ermöglicht wer-
den. In Artikel 27 wird das gleiche 
Recht von Menschen mit Behinderun-
gen auf Arbeit in einem o�enen, inte-
grativen und für alle Menschen zu-
gänglichen Arbeitsmarkt und Arbeits-
umfeld eingefordert.  
 

Um in der Bildungs- und Arbeitswelt 
diese Anforderungen umsetzen zu 
können, ist die barrierefreie Gestal-
tung der Infrastruktur in Bildungsein-
richtungen und Arbeitsstätten eine 
grundlegende Voraussetzung.1

Forderungen der ArbStättV 
Die auf der Grundlage des Arbeits-
schutzgesetzes erlassene Arbeitsstät-
tenverordnung (ArbStättV) verlangt 
dagegen keine grundsätzlich barriere-
freie Gestaltung der Arbeits- und Aus-
bildungsstätten. Sie sieht erst im Fall 
der Beschä�igung eines Menschen 
mit Behinderung eine nachträgliche 
Anpassung auf die spezi�schen Be-
dürfnisse dieser Person vor. 

Eine präventive barrierefreie Gestal-
tung geht über diesen Ansatz der 
 ArbStättV hinaus. Danach ist es sinn-
voll, Arbeitsstätten unabhängig da-
von, ob ein behinderter Mensch be-
schä�igt wird oder nicht, barrierefrei 
zu gestalten. Immer mehr Unterneh-
men in Deutschland erkennen die 
Vorteile von vorausschauender barri-
erefreier Gestaltung, andere müssen 

von diesem Vorgehen noch überzeugt 
werden.

Umsetzung in den Betrieben 
Wie kann das Kriterium Barrierefrei-
heit in die Prozesse und Planungen 
 eines Betriebes einbezogen werden? 
Wichtig ist der vorausschauende 
Blick. Barrierefreiheit sollte von An-
fang an zeitgleich und gleichberech-
tigt mit den übrigen Unternehmensin-
teressen berücksichtigt werden. Nach-
träglich ist es o� aufwendiger und 
manchmal gar nicht mehr möglich, 
 eine barrierefreie Gestaltung zu reali-
sieren. Auf jeden Fall wird es teurer, 
als von vornherein barrierefrei zu pla-
nen. In der Regel wird sich aber zei-
gen, dass eine barrierefreie Gestal-
tung nicht nur Menschen mit Behinde-
rungen zugutekommt, sondern allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Auch für die Bildungs- und Arbeitswelt 
gilt der bekannte Ansatz: Für etwa 
zehn Prozent der Menschen ist Barri-
erefreiheit zwingend erforderlich, für 
 etwa 30 bis 40 Prozent ist sie notwen-
dig und für 100 Prozent komfortabel.

Für den Bereich der barrierefreien Ar-
beitsplatzgestaltung kann als allge-
meiner Nutzen daneben hervorgeho-
ben werden, dass die Arbeitserledi-
gung o� einfacher, leichter und damit 
auch sicherer wird. Hinzu kommt: An-
gesichts des demogra�schen Wandels 
werden sich viele Unternehmen bei 
der Gestaltung von Arbeitsstätten ver-
stärkt auf die Bedürfnisse einer älter 
werdenden Belegscha� einstellen 
müssen. Auch damit gewinnt die bar-
rierefreie Gestaltung von Arbeits- und 
Ausbildungsstätten an Bedeutung. Vor 
dem Hintergrund des Fachkrä�eman-
gels kann sie auch zur Sicherung des 
Arbeitskrä�ebedarfs beitragen. Für 
Menschen mit Behinderungen sinkt 
bei einer entsprechenden Umgebung 
die Schwelle für ihre Einstellung.

Aktionsplan der Unfall- 
versicherungsträger 
Wie können die Unfallversicherungs-
träger die Unternehmen und Dienst-

stellen ö�entlicher Arbeitgeber prak-
tisch bei der präventiven Umsetzung 
der barrierefreien Gestaltung der Bil-
dungs- und Arbeitswelt unterstützen? 
Und, gibt es für die Berufsgenossen-
scha�en und Unfallkassen – speziell 
auch für deren Präventionsdienste –  
eine Au�orderung zum aktiven Han-
deln?  
 

Schon 2011 hat die DGUV einen von al-
len Unfallversicherungsträgern mitge-
tragenen ersten Aktionsplan zur Um-
setzung der UN-BRK über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung ver-
abschiedet.2 Dieser Aktionsplan wird 
seit 2015 in einer Version 2.0 weiterge-
führt. Im Aktionsplan heißt es zum 
Beispiel: „Der Arbeitsbereich Präven-
tion in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung strebt im Rahmen der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes an, Arbeitsstätten in Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen barriere-
frei zu gestalten. Bei Beschä�igten mit 
Behinderungen ist eine sichere ergo-
nomische, belastungs- und beanspru-
chungsgerechte Ausführung der Tätig-
keit zu ermöglichen.“ 

Das bedeutet, Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen haben sich die 
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„Eine vorausschauende 
Barrierefreiheit zielt auf die 
gesamte Belegscha� eines 
Unternehmens ab und soll 
für alle Beschä�igten vor-
teilha� sein.“

„Vor dem Hintergrund des 
Fachkrä�emangels trägt  
eine barrierefreie Arbeits-
gestaltung zur Sicherung 
des Arbeitskrä�ebedarfs 
bei.“
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Im Blickpunkt

Aufgabe gestellt, die Themen „Inklu-
sion“ und „Barrierefreiheit“ durch In-
formationsangebote, Seminare und 
Beratung in den Unternehmen und 
Dienststellen bekannt zu machen 
und auf die praktische Umsetzung 
hinzuwirken.

Informationsangebote 
Vor diesem Hintergrund hat das Sach-
gebiet „Barrierefreie Arbeitsgestal-
tung“ der DGUV Hilfen für die Präven-
tionsdienste, Unternehmen und 
Dienststellen erstellt. So wurde ein 
Leitfaden zur „Barrierefreien Arbeits-
gestaltung“ entwickelt.3 Der erste Teil 
„Grundlagen“ wurde 2014 verö�ent-
licht und enthält neben den gesetzli-
chen und normativen Grundlagen 
auch Grundsätze, die bei einer barrie-
refreien Gestaltung der Bildungs- und 
Arbeitswelt zu berücksichtigen sind. 
Der zweite Teil „Grundsätzliche Anfor-
derungen“ wird im ersten Halbjahr 
2017 erscheinen. Er enthält die wich-
tigsten zu berücksichtigenden bauli-
chen Anforderungen. Die Teile 3 und 
4 „Branchenübergreifende Anforde-
rungen“ und „Branchenbezogene An-
forderungen“ werden 2017 zur Verfü-
gung stehen.

Ungefähr 90 Prozent der Unterneh-
men in Deutschland sind kleine oder 
mittlere Unternehmen (KMU). Insbe-
sondere für diese Unternehmen ist es 
erforderlich, Kurzinformationen und 
einfache Handlungshilfen zur Verfü-
gung zu stellen. Es wurde deshalb ei-
ne Checkliste „Barrierefreie Gestal-
tung von Arbeitsplätzen – Checkliste 
für die Praxis in Unternehmen“ entwi-

ckelt, die zur Bewusstseinsbildung 
zum Thema Inklusion beitragen soll 
und eine einfache Prüfung des Unter-
nehmens zum Stand der eigenen 
„Barrierefreiheit“ ermöglicht. Der 
Leitfaden kann bei den Unfallversi-
cherungsträgern oder bei der DGUV 
abgerufen werden. Die Checkliste ist 
derzeit nur über die VBG erhältlich.4

In Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Arbeit und Gesundheit der DGUV 
(IAG) wurde zudem ein Seminar für 
Aufsichtspersonen mit dem Titel „So 
gelingt Inklusion“ entwickelt. In die-
sem können sich Aufsichtspersonen 
aller Berufsgenossenscha�en und 
Unfallkassen mit den Grundlagen der 
barrierefreien Gestaltung vertraut ma-
chen. Die Verwaltungs-Berufsgenos-
senscha� (VBG) bietet darüber hin-
aus drei unterschiedliche Seminare 
für verschiedene Zielgruppen an (Ar-
chitektinnen und Architekten, Bau-
planerinnen und Bauplaner, Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, Ge-
schä�sführerinnen und Geschä�s-
führer, Schwerbehindertenbeau�rag-
te der Unternehmen und Dienst- 
stellen).

Ausblick 
Das Sachgebiet „Barrierefreie Arbeits-
gestaltung“ wird inzwischen von Un-
ternehmen und Dienststellen aus vie-
len Wirtscha�sbereichen und Regio-
nen als beratende Institution in An-
spruch genommen. Auch aus diesem 
Grund wird es noch in diesem Jahr ei-
ne Neugestaltung des Internetportals5 
des Sachgebietes geben. Ziel ist es, 
die vielen Informationen und Aktivitä-
ten zu den Themen „Inklusion“ und 
„Barrierefreie Gestaltung“ gebündelt 
an einer Stelle, natürlich barrierefrei 
präsentiert, darzustellen. In den kom-
menden Jahren wird auf die Beschäf-
tigten in diesem Sachgebiet eine Viel-
zahl anspruchsvoller und interessan-
ter Aufgaben zukommen. So wird auch 
die Frage zu beantworten sein, wie 
sich die „neuen Formen“ der Arbeit 

4.0 auf das Thema Inklusion auswir-
ken können.

 
Autor: Hans-Jürgen Penz

Leiter des Sachgebietes „Barrierefreie 
Arbeitsgestaltung“ der DGUV

E-Mail: hans-juergen.penz@vbg.de
 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung  
aus DGUV-Forum 3/2016

[1] Siehe zum Thema Bildungseinrichtun-
gen das Positionspapier: „Inklusion in 
Bildungseinrichtungen“: www.dguv.de 
(Webcode: d958183), Download rechts 
oben  
[2] Informationen zum Aktionsplan der 
gesetzlichen Unfallversicherung: www.
dguv.de (Webcode: d133311)  
[3] DGUV Information 215-111 „Barriere-
freie Arbeitsgestaltung“: www.dguv.de/
publikationen (Suchbegri�: 215-111) 
[4] Barrierefreie Gestaltung von Arbeits-
plätzen – Checkliste für die Praxis in Un-
ternehmen (Artikelnummer 30-07- 5349-
8): www.vbg.de/medien/5349 
[5] Internetportal des Sachgebietes „Bar-
rierefreie Arbeitsgestaltung“ unter: www.
dguv.de (Webcode: d131972)

„Barrierefreiheit sollte von 
Anfang an zeitgleich und 
gleichberechtigt mit den 
übrigen Unternehmens- 
interessen berücksichtigt 
werden.“
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Ein tätlicher Angri�  auf einen Ret-
tungsdienstmitarbeiter im Einsatz 
hinterlässt auch ohne körperlichen 
Schaden Spuren in seiner Psyche. 
Unsicherheit und teilweise Angst vor 
einem erneuten tätlichen Angri�  be-
gleiten die Betro� enen bei fast je-
dem Einsatz.

Die Einsatzkrä� e im Rettungsdienst 
haben in der Notfallrettung die Aufga-
be, am Notfallort Verletzte und Kran-
ke medizinisch zu versorgen. Die Ein-
satzkrä� e gehen dabei o�  an ihre 
psychischen und physischen Belas-
tungsgrenzen, um in kritischen Situa-
tionen anderen Menschen zu helfen. 
In diesen Situationen, bei denen sie 
helfen, werden sie selber Opfer von 
Übergri� en. Verbale Aggressionen 
sind fast an der Tagesordnung und 
tätliche Angri� e keine Seltenheit.

Genaue Zahlen liegen nicht vor. Die 
meisten Übergri� e bzw. Angri� e wer-
den nicht angezeigt, so dass auch der 
gesetzlichen Unfallversicherung kei-
ne genauen Zahlen vorliegen. 

Sind tätliche Übergri� e häu ger 
geworden?
Im Rahmen einer Prüfungsarbeit 
wurde eine Onlineumfrage unter den 
Hilfsorganisationen und privaten 
Rettungsdienstorganisationen im 
Rettungsdienstbereich München 
und Nürnberg durchgeführt. 

Die Ergebnisse dieser Umfrage erhe-
ben nicht den Anspruch einer wissen-
scha� lich statistischen Auswertung 
der Häu� gkeit und Intensität der tät-
lichen Übergri� e auf Rettungsdienst-
mitarbeiter, zeigen aber die Relevanz 
des Themas auf. 

Die Auswertung der Online Umfrage 
hat gezeigt, dass tätliche Übergri� e 
auf Rettungsdienstmitarbeiter keine 
Seltenheiten sind. Knapp 70 % der 
144 befragten Rettungsdienstmitar-
beiter haben innerhalb der letzten 
fünf Jahre mindestens einen tätlichen 
Angri�  in der Notfallrettung erlebt.

Erfahrungen mit Übergri� en durch 
Dritte, wie z. B. Begleitpersonen oder 
auch zufällig anwesende Personen, 
haben über die Häl� e der Befragten 
gemacht. Diese Tatsache muss bei 

Aktuelle Pressemeldungen sowie Fallsammlungen im Internet und in Fachzeitschri� en berichten 
vermehrt über tätliche Angri� e gegen Einsatzkrä� e im Rettungsdienst. In einer Onlineumfrage 
hat die Autorin Hilfsorganisationen und private Rettungsdienste befragt. Hier die Ergebnisse: 

Gewalt gegen Einsatzkrä� e 
im Rettungsdienst

„Knapp 70 % der befragten 
Rettungsdienstmitarbeiter 
haben in den letzten fünf 
Jahren einen tätlichen An-
gri�  erlebt.“

Helfer 
in Gefahr!
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den Maßnahmen zur Gewaltpräventi-
on mit berücksichtigt werden.

Die Frage nach dem psychischen und 
physischen Zustand der „Angreifer“ 
hat in der Umfrage ergeben, dass 
mindestens die Häl�e der Patienten 
beim tätlichen Angri� unter Alkohol- 
oder Drogeneinfluss stand. Grund-
sätzlich spielen Bewusstseinsein-
schränkungen eine Rolle. Die häu�gs-
ten Angri�e auf die Rettungsdienst-
mitarbeiter erfolgten durch Schläge 
mit Händen bzw. Fäusten oder Treten 
mit den Füßen.

Ursachen der Angri�e 
Eine der Ursachen bzw. ein Auslöser 
der Übergri�e – sicherlich nicht die 
Hauptursache – ist o�ensichtlich der 
zunehmend nachlassende Respekt 
gegenüber den Einsatzkrä�en. So wird 
beispielsweise die Besatzung eines 
Rettungswagens von Anwohnern oder 
Autofahrern beschimp�, wenn der 
Rettungswagen auf der Straße abge-
stellt werden muss und eine Zufahrt 
oder Durchfahrt für andere Verkehrs-
teilnehmer versperrt. Bei Notfallein-
sätzen kann es um Leben oder Tod ge-
hen, so dass man den Einsatzort mög-
lichst schnell erreichen muss und 
möchte. So kann es auch dazu kom-
men, dass die Einsatzfahrzeuge un-
günstig, aber nah am Einsatzort abge-
stellt werden.

Im Verlauf des Notfalleinsatzes, von 
der ersten Kontaktaufnahme, während 
der medizinischen Behandlung bis zur 
Übergabe des Patienten im Kranken-
haus kann es zu verbalen Aggressio-
nen und tätlichen Übergri�en gegen-
über den Rettungsdienstmitarbeitern 
kommen. 
 
Bei den tätlichen Angri�en spielt der 
Grund der Bewusstseinseinschrän-
kung eine Rolle (wie auch die Auswer-
tung der Onlineumfrage ergeben hat). 
Diese Erkenntnis muss bei der Suche 
wirksamer Maßnahmen berücksichtigt 
werden.

Angri�e durch Patienten mit internisti-
schen und neurologischen Erkrankun-
gen fallen in der Regel nicht so massiv 
und gravierend aus wie die tätlichen 
Angri�e durch Patienten unter Alkohol- 
oder Drogeneinfluss.  
 
Auch bei psychiatrischen Notfällen 
wie z. B. bei Patienten mit einer Per-
sönlichkeitsstörung sind die Angri�e 
unberechenbar. Je nach Art der Per-
sönlichkeitsstörung kann z. B. ein ge-
steigertes Aggressionspotenzial vor-
liegen.

Tätliche Angri�e von Patienten sind 
von den Angri�en durch Dritte zu un-
terscheiden. Die Rettungsdienstmitar-
beiter haben eine Garantenstellung 
gegenüber einem Patienten, so dass 
damit unterschiedliche Ausgangsla-
gen vorliegen.

Reduzierung des Risikos durch  
Eigensicherung 
Ziele im Arbeitsschutz sind, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, die das Risi-
ko tätlich angegri�en und schwerwie-
gend verletzt zu werden minimieren. 

Den meisten tätlichen Übergri�en 
durch alkoholisierte, drogensüchtige 
oder psychisch kranke Patienten geht 
eine verbale Eskalation voraus. Dies 

ist o�mals der Fall, wenn sich die Pati-
enten von den Rettungsdienstmitar-
beitern nicht ernst genommen fühlen, 
wenn sie nicht die erwartete Zuwen-
dung oder Behandlung bekommen 
oder wenn sie sich provoziert fühlen. 
In einigen Fällen kann trotz positiver 
Kommunikation keine „Beziehung“ 
zwischen Einsatzkra� und Patient auf-
gebaut werden.

Um die Übergri�e zu vermeiden bzw. 
zu reduzieren, ist die Eigensicherung 
der Einsatzkrä�e sehr wichtig. In 
Schulungen hierzu muss neben der 
Theorie auch die praktische Anwen-
dung der Eigensicherungsmaßnah-
men geübt werden, um Gefahren der 
Einsatzstelle bzw. Gefahrensituatio-
nen rechtzeitig zu erkennen. 
Des Weiteren sollte ein standartisier-
tes Vorgehen zur Eigensicherung bei 
Notfalleinsätzen von den Rettungs-
dienstorganisationen entwickelt wer-
den, welches in festgelegten Einsatz-
standards festgeschrieben wird. 
 Somit kann die Rollenverteilung bei 

„Mindestens 50 % der An-
greifer standen unter dem 
Einfluss von Alkohol oder 
Drogen.“
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einem Notfalleinsatz de�niert werden 
und die Lageeinschätzung innerhalb 
kurzer Zeit erfolgen.

Deeskalation 
Die Rettungsdienstorganisationen 
sollten Deeskalationsseminare anbie-
ten, so dass den Rettungsdienstmitar-
beitern Konfliktlösungen und Verhal-
tensweisen im Umgang mit bestimm-
ten Patientengruppen durch praxisna-
he Fallbeispiele und in Rollenspielen 
vermittelt werden. 

Selbstverteidigungskurse 
Zum Gesamtkonzept der Gewaltprä-
vention kann die Rettungsdienstorga-
nisation das Üben physischer Deeska-
lationsmaßnahmen anbieten. Die 
physische Deeskalation kann in 
Selbstverteidigungskursen von pro-
fessionell ausgebildeten Trainern (wie 
z. B. Polizeibeamten) vermittelt wer-
den, um das angepasste Abwehren 
von tätlichen Angri�en einzuüben.

Schutz durch schuss- und stich- 
hemmende Westen/Sprays? 
Das Tragen von schuss- und stichhem-
menden Westen sowie das Mitführen 
von „Pfe�erspray“ oder CS-Gas ist un-
ter den Mitarbeitern und Verantwortli-
chen der Rettungsdienstorganisatio-
nen ein viel diskutiertes Thema. 
 

Werden schuss- und stichhemmende 
Westen als persönliche Schutzausrüs-
tung eingesetzt, sollten diese nicht 
sichtbar unter der Einsatzkleidung ge-
tragen werden, um zu verhindern, 
dass sich Patienten dadurch bedroht 
oder provoziert fühlen oder die Ret-
tungsdienstmitarbeiter einen unsiche-
ren Eindruck erwecken. Des Weiteren 
muss verdeutlicht werden, dass die 
Schutzwesten keinen 100 %igen 
Schutz vor Verletzungen bieten. 

Ob das CS-Gas oder Pfe�erspray zur 
Notwehr im Rettungsdienst mitgeführt 
werden darf, muss rechtlich geklärt 
werden. 
 
Der Einsatz von Schutzwesten (z. B. 
schuss- und stichhemmenden Wes-
ten) und Reizgasen als erweiterte 
Schutzmaßnahme muss auf Grundla-
ge einer Gefährdungsbeurteilung ana-
lysiert und bewertet werden. 

Wenn ein Trauma bleibt? 
Abschließend ist es wichtig, dass bei 
tätlichen Übergri�en auf Rettungs-
dienstmitarbeiter, mit und ohne einen 
körperlichen Schaden, mögliche psy-

chische Folgen nicht unbeachtet blei-
ben. Diese können o� auch zeitlich 
verzögert au�reten und erhebliche ge-
sundheitliche Auswirkungen haben. 
Die Vorgesetzten müssen Kenntnis 
über gewalttätige Übergri�e auf Ret-
tungsdienstmitarbeiter bekommen, 
so dass Gespräche mit den betro�e-
nen Mitarbeitern geführt werden kön-
nen und gegebenenfalls professionel-
le Unterstützung, beispielsweise 
durch die KUVB, hinzugezogen wird. 

Autorin: Antonela Springer, 
Geschä
sbereich Prävention der 

Kommunalen Unfallversicherung Bayern

„Die physische Deeskala-
tion kann in Selbstverteidi-
gungskursen vermittelt 
werden.“

Wie o� wurden Sie in den letzten 5 Jahren durch Patienten angegri�en?
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Interview:

Keine Angst vor Erster Hilfe! 
In einer Notsituation beherzt zuzupa-
cken und Erste Hilfe zu leisten, ist 
zwar gesetzliche Pflicht, für zu viele 
Menschen aber dennoch keine 
Selbstverständlichkeit. Zu groß ist o� 
die Angst, etwas falsch und sich da-
bei stra�ar zu machen oder Kosten 
zu verursachen, die man dann selbst 
tragen muss. Unbegründete Ängste, 
wie Dr. Horst Reuchlein von der Ver-
waltungs-Berufsgenossenscha� und 
Leiter des Fachbereichs Erste Hilfe bei 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV), im Interview 
mit dem Diabetes Ratgeber betont.

Was versteht man eigentlich genau 
unter Erster Hilfe?  
Dieser Begri� steht für einfache Maß-
nahmen, mit denen medizinische Lai-
en einem anderen Menschen nach ei-
nem Unfall oder bei plötzlicher schwe-
rer Erkrankung helfen, bis der Ret-
tungsdienst oder ein Arzt eintri�. 

Und zu dieser Hilfe ist man  
verpflichtet? 
Ja. Einerseits durch das Gesetz, unter-
lassene Hilfeleistung ist eine Stra�at. 
Andererseits moralisch. Denn auch 
wenn man kein Bedürfnis zu helfen 
verspürt: Jeder von uns kann in eine Si-
tuation geraten, in der er auf die Hilfe 
anderer angewiesen ist. Schon allein 
deshalb sollte man einem Mitmen-
schen in Not helfen. 
 
Dass man nicht einfach weitergehen 
kann, wenn direkt vor einem ein 
Fahrradunfall geschieht, ist klar, 
aber muss man auch helfen, wenn 
sich jemand in den Finger schneidet? 
Auch so etwas gehört zur Ersten Hilfe. 
Sich selbst nach einer Schnittverlet-
zung zu versorgen, gelingt nicht jedem. 
Manche Verletzten bekommen zum 
Beispiel Kreislaufprobleme. Deshalb: 
Wer anwesend ist, sollte helfen, auch 
bei kleineren Unfällen.   

Wie ist das, wenn man einen Be-
wusstlosen �ndet und feststellt,  
dass er „nur“ betrunken ist? 
Einem bewusstlosen Menschen  
muss grundsätzlich geholfen werden, 
ob er nun betrunken oder aus einem 
anderen, nicht erkennbaren Grund 
hilflos ist. 

Wenn man sieht, dass noch andere 
mögliche Ersthelfer in der Nähe sind, 
kann man aber weitergehen, oder? 
Gerade in solchen Situationen kommt 
es leider vor, dass niemand hil�, weil 
jeder die anderen für zuständig hält. Ei-
ner muss die Initiative ergreifen, even-
tuell die Unfallstelle absichern, helfen 
und gleichzeitig einen der anderen An-
wesenden au�ordern, den Rettungs-
dienst zu alarmieren. Also bitte nicht 
einfach weitergehen!

Wo sind die Grenzen, wann darf man 
seine Hilfe verweigern? 
Wenn Sie damit sich oder jemanden, 

für den Sie verantwortlich sind, in Ge-
fahr brächten. Ein Nichtschwimmer 
muss keinem Ertrinkenden helfen. 
Ebenso wenig jemand, der zwar 
schwimmen kann, für die Rettungsakti-
on aber sein Kleinkind allein am Fluss-
ufer lassen müsste. In solchen Fällen 
bleibt nur, einen Notruf abzusetzen 
und nach möglichen Helfern zu suchen.

Ist man zur Mund-zu-Mund-Beat-
mung bzw. Mund-zu-Nase-Beatmung 
verpflichtet? Manche Menschen 
ekeln sich davor? 
Wer sich eine solche Beatmung nicht 
zutraut oder sich davor ekelt, braucht 
sie nicht durchzuführen. Verpflichtet ist 
man laut Gesetz zu der Hilfe, die einem 
möglich bzw. zu der man fähig ist. Wer 
nicht beatmet, sollte aber eine Herz-
Druck-Massage machen und einen wei-
teren Helfer bitten, umgehend die 112 
anzurufen. Falls es in der Nähe der Un-
fallstelle einen sogenannten Laien�b-
rillator gibt, bitte diesen für die Wieder-

Dr. Horst Reuchlein, VBG
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belebung verwenden. Die leicht be-
dienbaren Geräte sind mittlerweile in 
relativ vielen ö�entlichen Orten wie 
Bahnhöfen, Flughäfen, U- und S-Bahn-
Haltestellen gut sichtbar angebracht. 

Welche Folgen hat es, wenn der Erst-
helfer einen Hilfsbedür�igen verse-
hentlich verletzt, ihm zum Beispiel 
bei der Herz-Druck-Massage eine 
Rippe bricht? 
Solange ein Ersthelfer nach bestem 
Wissen und Gewissen handelt, wird er 
nicht rechtlich belangt, wenn er beim 
Helfen ungewollt eine Körperverletzung 
verursacht.  

Was ist mit den Arzt- und Kranken-
hauskosten,  wenn man sich beim 
Erste-Hilfe-Leisten selbst verletzt? 
Wenn man zum Beispiel eine Rauch-
vergi�ung erleidet, weil man jeman-
den aus einem brennenden Auto ge-
zogen hat? 
Jeder, der Erste Hilfe leistet, ist gesetz-
lich unfallversichert. Egal, ob man 
während der Arbeit oder in der Freizeit 
hil�. Das bedeutet, für die Behand-
lungskosten kommt nicht, wie sonst, 
die Krankenkasse auf, sondern die ge-
setzliche Unfallversicherung. Deshalb 
in solchen Fällen beim Arzt oder im 
Krankenhaus erklären, dass man beim 
Leisten von Erster Hilfe verletzt wurde. 
Dann wird in der Regel direkt mit dem 

zuständigen Träger der Unfallversiche-
rung abgerechnet. 

Wer ersetzt die Kosten für Schäden, 
die dem Ersthelfer an seiner Kleidung 
bzw. seinem Hab und Gut entstehen, 
zum Beispiel durch das Blut des 
Hilfsbedür�igen? Wer zahlt Reini-
gung bzw. Neukauf? Und was ist mit 
einem geleerten Feuerlöscher oder 
einem beschädigten Warndreieck? 
Kein Ersthelfer bleibt auf den Kosten 
für derlei Sachschäden sitzen. Wer da-
für zahlt, hängt davon ab, ob der Hilfs-
bedür�ige in seiner Freizeit verun-
glückt ist oder auf dem Weg von bzw. 
zur Arbeit oder direkt am Arbeitsplatz. 

Bei Arbeits- und Arbeitswegeunfällen 
sind der Verletzte selbst oder sein Ar-
beitgeber die Ansprechpartner. Wegen 
Sachschäden, die Ersthelfern bei Frei-
zeitunfällen entstehen, wendet man 
sich mit einem formlosen Schreiben an 
den im jeweiligen Bundesland zustän-
digen gesetzlichen Unfallversiche-
rungsträger. Die nötigen Adressen �n-
den sich auf der Internetseite der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(www.dguv.de).   

Und wer kommt für die �nanziellen 
Einbußen auf, die einem Ersthelfer 
entstehen, wenn er wegen der Ersten 
Hilfe einen Flug verpasst oder als 

Selbstständiger einen wichtigen  
Kundentermin versäumt? 
Bei einem Freizeitunfall kommt dafür 
entweder der zuständige Unfallversi-
cherungsträger auf oder eventuell die 
Ha�pflichtversicherung des Verletzten 
bzw. dieser selbst. Dem formlosen An-
trag auf Kostenübernahme am besten 
Nachweise der entstandenen Vermö-
gensschäden beifügen, zum Beispiel 
Flug- oder Bahntickets. 

Was geschieht, wenn man als Erst-
helfer das Eigentum Dritter beschä-
digt? Wenn man zum Beispiel ein  
Auto au�richt, um an ein darin lie-
gendes Handy zu kommen. 
Wer beim Hilfeleisten  eine Ordnungs-
widrigkeit oder eine Stra�at begeht, 
weil er keine andere Möglichkeit sieht, 
das Leben eines Verletzten zu retten, 
handelt im Rahmen des sogenannten 
rechtfertigenden Notstands und ist da-
durch in der Regel vor Strafe geschützt. 
So ein Extremfall kann zum Beispiel 
eintreten, wenn ein Schwerverletzter 
dringend einen Arzt braucht, während 
weit und breit weder Telefonzelle noch 
Häuser vorhanden sind und man selbst 
kein Mobiltelefon bei sich hat. In die-
sem Fall  kann es gerechtfertigt sein, 
ein Auto aufzubrechen, um das Handy 
darin zu benutzen. 

Wie verhält man sich am besten, 
wenn ein Verunglückter hartnäckig 
behauptet, ihm ginge es gut, wäh-
rend man selbst Zweifel hat, ob sich 
der Betre�ende über seine Verlet-
zung im Klaren ist? 
In erster Linie zählt der Wille des Ver-
letzten. Wer etwa keinen Wundverband 
will, darf nicht dazu gezwungen wer-
den. Hat man den Eindruck, ein Verletz-
ter lehnt die unbedingt nötige Hilfe nur 
ab, weil er unter Schock steht, ist man 
mit einem Anruf bei der 112 auf der si-
cheren Seite. 

Autorin: Sabine Lotz

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
aus Diabetes Ratgeber 12/2016 Fo
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Prävention

Innere Kündigung 
 
iga.Studie zeigt Ursachen  
und Gegenmaßnahmen auf

Jeder fün�e Arbeitnehmer interes-
siert sich nicht mehr für seinen Job 
und tut nur noch das Nötigste, so ei-
ne Schätzung von Personalverant-
wortlichen. Die Folgen der „inneren 
Kündigung“ sind für Unternehmen 
und Angestellte gravierend: Quali-
tätseinbußen, sinkende Produktivi-
tät, steigende Fehlzeiten und Kon-
flikte im Team zählen dazu. O� geht 
das Nachlassen des Engagements 
mit seelischen und körperlichen Er-
krankungen einher. 

Eine wissenscha�liche Studie der Ini-
tiative Gesundheit und Arbeit (iga) 
zeigt auf, was die Auslöser innerer 
Kündigung sind und was Unterneh-
men tun können, um das Engagement 
ihrer Mitarbeiter zu erhalten oder zu-
rückzugewinnen. Für die dreiteilige 
Untersuchung hat die iga 381 Perso-
nalverantwortliche von großen, mittel-
ständischen und kleinen Unterneh-
men befragt. Beteiligt waren Organisa-
tionen der Privatwirtscha� und des öf-
fentlichen Dienstes sowie eine Nicht-
regierungsorganisation.

Demnach führen unter anderem 
Schwächen im Führungsverhalten da-
zu, dass Mitarbeiter ihr Engagement 
verlieren und den Arbeitseinsatz auf 
ein Minimum reduzieren. Mangelnde 
Wertschätzung, fehlende Mitbestim-
mung und ungelöste Konflikte zählen 
nach Einschätzung der Befragten zu 
den wichtigsten Auslösern. Doch auch 
Veränderungen in der Organisation 
können innere Kündigung auslösen, 
insbesondere wenn diese Verände-
rungen mit Personalabbau und Ar-
beitsverdichtung einhergehen und 
durch lange Phasen der Unsicherheit 
geprägt sind. Dabei schätzen die be-
fragten Personalverantwortlichen, 
dass bundesweit rund 20 Prozent der 

Angestellten bereits innerlich gekün-
digt haben. Interessanterweise gehen 
sie bei ihrem eigenen Unternehmen 
jedoch nur von lediglich zehn Prozent 
aus.

Für die betro�enen Arbeitnehmer 
kann innere Kündigung erhebliche ge-
sundheitliche Folgen haben. Die Per-
sonalverantwortlichen bestätigen em-
pirische Befunde, wonach es zu De-
pressionen, Sucht- und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen kommen kann. Darüber 
hinaus kann sich innere Kündigung 
einzelner Mitarbeiter negativ auf die 
übrige Belegscha� auswirken: Soziale 
Beziehungen verschlechtern sich, es 
kommt zu Mehrarbeit für Kollegen und 
Unzufriedenheit bei anderen Mitar-
beitern.

Die iga.Studie zeigt aber auch Erfolg 
versprechende Maßnahmen zum Er-
halt des Engagements auf. Nach Ein-
schätzung der Befragten sind vor al-
lem regelmäßige Mitarbeitergesprä-
che hilfreich. Wichtig ist dabei unter 
anderem ein hoher Gesprächsanteil 
der Arbeitnehmer (z. B. 80 Prozent). 
Zudem sollten Führungskrä�e für die 
Mitarbeitergespräche geschult wer-

den. Auch ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement kann nach Au�as-
sung eines Großteils der Befragten 
das Mitarbeiterengagement fördern 
und erhöhen. Genannt wurden unter 
anderem Sportangebote und Gesund-
heitstage. Weitere Gegenmaßnahmen 
sind nach den Erfahrungen der Per-
sonalverantwortlichen: Partizipation 
(z. B. durch das Einbinden in Ent-
scheidungen) sowie ein größerer 
Handlungs- und Entscheidungsspiel-
raum.

Die Ergebnisse des dreiteiligen Studi-
enprojekts „Engagement erhalten – 
innere Kündigung vermeiden“ sind im 
aktuellen iga.Report 33 erschienen. 
Der Report enthält zudem eine Liste 
von Best-Practice-Strategien, wie das 
Engagement erhalten und gefördert 
werden kann sowie eine Checkliste, 
um innere Kündigung von Mitarbeitern 
frühzeitig zu erkennen. 
 
Der iga.Report 33 steht im Internet 
kostenlos unter 
 www.iga-info.de/
veroe�entlichungen/igareporte/ 
igareport-33/ zum Download bereit.

DGUV
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SiBe-Report

Ladungssicherung bei Streumaschinen 
Um im Winter die Straßen von Schnee 
und Eis freizuhalten, kann man auf 
Streugut nicht verzichten. Ausgebracht 
werden Splitt oder Au� ausalze meist 
durch Streumaschinen, die auf einem 
Fahrzeug   xiert werden. Sind diese 
schlecht gesichert oder wird überla-
den, kann das Fahrzeug kippen – mit 
schlimmen Folgen für die Fahrzeugin-
sassen oder Passanten. 

Im Winterdienst kommen meist Fahrzeu-
ge zum Einsatz, die sich für Nutzungen 
im Sommer wie im Winter verwenden 
lassen – mit Anbaugeräten für die Grün-
pflege bzw. zum Transport von Arbeits-
mitteln oder Schüttgütern auf der Lade-
fläche. Während herkömmliche Ladun-
gen sich durch formschlüssiges Laden 
bzw. Niederzurren sowie u. a. den Ein-
satz rutschhemmender Matten gut si-
chern lassen, ist der Transport von 
schweren Streumaschinen immer eine 
Herausforderung:

• Streumaschinen sind meist größer als 
andere Au� auten.

• Mit einem Gewicht von zehn bis 15 
Tonnen sind sie in gefülltem Zustand 
sehr schwer.

• Bei Streuautomaten liegt der Schwer-
punkt in der Regel höher als bei ande-
ren Au� auten, so dass die Anforde-
rungen an die Kippfestigkeit höher 
sind als bei „normalen“ Transporten.

• Häu� g verfügen weder die Ladefläche 
noch die Streumaschine über geeig-
nete Befestigungsmöglichkeiten. 

 Auch sind vorhandene Komponenten 
o  nicht aufeinander bzw. speziell auf 
die schwere Streumaschine abge-
stimmt. 

• Betreiber beklagen, dass viele Her-
steller keine oder nicht ausreichend 
quali� zierte Vorgaben zur Befestigung 
machen. O  sind nicht einmal die Vor-
gaben der DGUV Vorschri  71 „Fahr-
zeuge“ erfüllt. 

Rechtliche Anforderungen und Ha� ung
Lasten auf der Ladefläche von Fahrzeugen 
müssen nach allen vier Seiten gegen Ver-
rutschen, Umfallen, Hin- und Herrollen 
und Herabfallen gesichert sein. Dabei gel-
ten die anerkannten Regeln der Technik – 
hier im Wesentlichen die Inhalte der Richt-
linienreihe VDI 2700 „Ladungssicherung 
auf Straßenfahrzeugen“ und die DIN EN 
12195 „Ladungssicherung auf Straßenfahr-
zeugen“, die DIN 75410 „Ladungssiche-
rung auf Straßenfahrzeugen“, die DIN EN 
12640 „Ladungssicherung auf Straßen-
fahrzeugen sowie die DIN EN 12642 – Ent-
wurf „Ladungssicherung auf Straßenfahr-
zeugen – Au� auten an Nutzfahrzeugen“.

Verstöße gegen diese Vorgaben sind als 
Verstöße gegen die Straßenverkehrsord-
nung kein Kavaliersdelikt. Sie können als 
Ordnungswidrigkeiten sowie, in schwe-
ren Fällen, zu Stra atbeständen führen.
Die ha ungsrechtlichen Konsequenzen 
können sowohl für den Fahrer als auch 
für den Halter gravierend sein. 

So sorgen Sie für Sicherheit 
Als Straßenmeister oder als Bau- bzw. 
Betriebshofleiter sind Sie mitverantwort-

lich für die Verkehrssicherheit. Achten 
Sie darauf, dass mindestens diese An-
forderungen eingehalten sind:

• Ist das Fahrzeug für den Au� au einer 
Streumaschine geeignet?

• Hat der Hersteller eine ordnungsge-
mäße Verlade- und Betriebsanleitung 
mitgeliefert? 

• Wird vor der Fixierung der Streuma-
schine ermittelt, welche Lastvertei-
lung erforderlich ist?

• Erfolgt der Erstau� au bestimmungs-
gemäß?

• Wird auch nach der Beladung das zu-
lässige Gesamtgewicht eingehalten?

• Verfügt der Fahrzeugau� au über ge-
eignete Zurrpunkte? (Zurrwinkel und 
Belastungsgrößen berücksichtigen!) 
Wie, durch wen und wann werden die-
se Zurrmittel sachkundig geprü ?

• Führt das Fahrpersonal vor dem jewei-
ligen Einsatz eine Sichtprüfung durch?

• Werden alle Beschä igten, die im 
Räum- und Streudienst eingesetzt 
werden, regelmäßig und umfassend 
unterwiesen?



Theoretisch weiß jeder Beschä� igte in 
Deutschland, was bei einem Personen-
notfall zu tun ist: Hilfe holen und Erste 
Hilfe leisten. In der Praxis aber stellt 
sich immer wieder heraus, dass den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
konkrete betriebsspezi� sche Informa-
tionen fehlen. Dabei kommt es, wenn 
jemand z. B. einen Herzinfarkt oder ei-
nen Unfall erleidet, auf jede Minute an! 
Informieren Sie sich deshalb, wie die 
Rettungskette in Ihrem Betrieb organi-
siert ist, und geben Sie alle wichtigen 
Informationen an Ihre Kolleginnen und 
Kollegen weiter. 

Beschä� igte müssen wissen:
•  Wo wird der Notruf abgesetzt? (112

oder lokale Rettungsdienstnummer)
• Welche Informationen benötigt der 

Notruf? Denken Sie 
an die 5 Ws:
• Wo ist der Notfall/Unfall?
• Was ist geschehen? 
• Wie viele Verletzte/Betro� ene sind 

zu versorgen? 
• Welche Verletzungen gibt es? 
• Warten auf Rückfragen!

• Wo be� ndet sich Erste-Hilfe-Material 
(Verbandkasten etc.)?

• Wer ist Ersthelfer/Ersthelferin?
• Welcher Arzt, welche Ärztin oder wel-

ches Krankenhaus muss aufgesucht 
werden? Welche Informationen benö-
tigen Krankenhaus/Arzt oder Ärztin?

• Wer ist außerdem zu benachrichti-
gen? (Gesetzliche Unfallversiche-
rung, später Angehörige etc.)

• Wer ist für die Dokumentation zu-
ständig?

SiBe-Report 

Jede Behörde, jedes Unternehmer und 
jede Verwaltung muss sich für eine fast 
alltägliche Gefahr wappnen: Ein Brand 
kann überall und jederzeit entstehen. 
Arbeitgeber müssen deshalb Maßnah-
men tre� en, um im Falle eines Brandes 
Gefahren für Menschen, Umwelt und 
Sachwerte abwenden zu können.  

Meist wird ein betriebliches Brand-
schutzkonzept erarbeitet. Es umfasst 
die Gefährdungsbeurteilung zum 
Thema Brandgefahr sowie alle betrieb-
lichen Maßnahmen, die die Entstehung 
von Bränden verhindern, die Ausbrei-
tung von Bränden und Brandrauch 
begrenzen und den Schutz bzw. die 
Rettung von Personen und Sachwerten 
sicherstellen sollen. Normalerweise 
unterscheidet man zwischen vorbeu-
gendem und abwehrendem Brand-
schutz:

• Vorbeugender Brandschutz umfasst 
bauliche (Brandabschnitte, Flucht- 
und Rettungswege, Aushang eines 
Fluchtplans), (Anlagen-)technische 
(Brandmeldeanlagen, Entrauchung) 
und organisatorische (Unterweisung, 
Evakuierungsübungen, Brandschutz-
ordnung) Maßnahmen. 

• Abwehrender Brandschutz ist der 
Oberbegri�  für alle internen wie ex-
ternen Maßnahmen zur Brandbe-
kämpfung (betriebliche Löscheinrich-
tungen, örtliche Feuerwehr) und zur 
Begrenzung der Ausbreitung von 
Feuer und Rauch.

• Das betriebliche Brandschutzkonzept 
ist erst dann komplett, wenn alle Be-
schä� igten regelmäßig zum sicher-
heitsgerechten Verhalten im Brandfall 
unterwiesen werden. Außerdem müs-

sen Brandschutzhelfer ausgebildet 
und schri� lich bestellt werden. Das 
schreibt die Technische Regel für Ar-
beitsstätten „Maßnahmen gegen 
Brände“ (ASR A2.2) fest. Betriebe oh-
ne besondere Gefährdungen müssen 
fünf Prozent der Beschä� igten ausbil-
den; ergibt die Gefährdungsbeurtei-
lung, dass besondere Risiken vorlie-
gen, kann die erforderliche Zahl auch 
höher sein. Die DGUV Information 205-
023 „Brandschutzhelfer – Ausbildung 
und Befähigung“ regelt die Details.

So funktioniert die Rettungskette 
im Betrieb

Brandschutzorganisation im Betrieb
Wer ist wofür zuständig? 

Webtipp:
Unter § http://publikationen.dguv.de 
¨ Suche: „Erste Hilfe“ � nden Sie umfang-
reiche Informationen zum Thema und 
können außerdem Plakate herunterladen, 
in die Sie die für Ihren Arbeitsplatz wichti-
gen Angaben (Ansprechpartner, Telefon-
nummern) selbst eintragen können 

    Sofortmaß-
nahmen. Notruf

Helfer vor
Ort

Rettungs-
dienst

Kranken-
haus

Webtipp:
§ http://publikationen.dguv.de ¨ Suche: 
Brandschutzhelfer ¨ DGUV Information 
205-023 „Brandschutzhelfer – Ausbildung 
und Befähigung“ (frühere GUV-I 5182) 
¨ Suche: Brandschutzbeau� ragte ¨ DGUV 
Information 205-003 „Aufgaben, Quali� kati-
on, Ausbildung und Bestellung von Brand-
schutzbeau� ragten“

Erste Hilfe
Au�nden einer Person

Notruf

• Wo geschah es?
• Was geschah?
• Wie viele Verletzte?
• Welche Art von Verletzungen?
• Warten auf Rückfragen!

Grundsätze

• Ruhe bewahren  

• Unfallstelle sichern  

• Eigene Sicherheit beachten 

um  
Hilfe 
rufen

Notruf

AED* holen 
lassen

Atmung prüfen
Atemwege freimachen, 

Kopf nackenwärts beugen, 
Kinn anheben,  

sehen/ hören/fühlen

30 x Herzdruckmassage
Hände in Brustmitte  
Drucktiefe 5 – 6 cm  

Arbeitstempo 100 – 120/min

2 x Beatmung
1 s lang Lu  

in Mund oder  
Nase einblasen

im  
Wechsel  

mit

nicht  
vorhanden

Bewusstsein prüfen 
laut ansprechen,  
anfassen, rütteln

vorhanden normale 
Atmung

Person ggf. aus dem  
Gefahrenbereich retten

+

Rettungsleitstelle (Notruf):

Ersthelfer: 

Betriebssanitäter:

Erste-Hilfe-Material bei:

Erste-Hilfe-Raum:

Ärzte für Erste Hilfe:

Berufsgenossenschaliche  
Durchgangsärzte:

Info: www.dguv.de/landesverbaende

Berufsgenossenschalich 
zugelassene Krankenhäuser:

Lerne helfen – werde Ersthelfer
Info: www.dguv.de/�-erstehilfe

Meldung zur Ausbildung bei:

Notruf

Situationsgerecht 
helfen

z.B. Wunde versorgen Stabile Seitenlage

Bewusstsein und Atmung überwachen

!

keine normale 
Atmung

* Sofern verfügbar – den Anweisungen des „Automatisierten Externen De�brillators“ (AED) folgen.

DGUV Information 204-001 „Erste Hilfe“ (BGI/GUV-I 510-1), Ausgabe April 2011 • Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de



Flüchtlinge in Deutschland: Fakten zu Arbeit  
und Arbeitsschutz 
Hunderttausende Menschen aus vielen 
Ländern suchen derzeit aus ganz un-
terschiedlichen Gründen Schutz in 
Deutschland. Bei der Betreuung in auf-
nehmenden Einrichtungen, aber auch 
beim Eintritt in ein neues Berufsleben 
ergeben sich sowohl für die Geflüchte-
ten wie für ihre Unterstützer viele Fra-
gen. O� betre�en diese auch die Ar-
beitssicherheit und den betrieblichen 
Gesundheitsschutz. Die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung haben 
darauf reagiert und stellen inzwischen 
mehrere Informationsportale zur Verfü-
gung, die freiwilligen wie beschäf-
tigten Helfern in Kommunen, Ehrenäm-
tern, Schulen und Unternehmen ge-
zielten Rat und Unterstützung bieten.

Allgemeine Fragen zum Arbeitsschutz 
Das Infoportal www.dguv.de/fluechtlin-
ge der Deutschen Gesetzliche Unfall-
versicherung klärt u. a. diese Fragen: 

• Welche Anforderungen sind in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen zu be-
achten?

• Welche Hinweise zum Infektions- und 
Brandschutz sind wichtig?

• Was sollten ehrenamtliche Helfer und 
Helferinnen über ihren Versiche-
rungsschutz wissen?

• Welche Unterstützung brauchen 
Lehrkrä�e sowie Erzieherinnen und 
Erzieher im Umgang mit Flüchtlings-
kindern?

• Welche Hilfen für Unternehmen gibt 
es im Bereich Arbeitsschutz bei der 
Integration von Flüchtlingen? 

Wichtig: Die Inhalte des Portals wer-
den laufend erweitert und aktualisiert.

Integration in den betrieblichen 
 Arbeitsalltag 
Gerade für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU), die keine Personalab-
teilung haben, ist der Umgang mit kul-
tureller Vielfalt eine Herausforderung. 

Speziell für diese Praktiker hat die Initi-
ative Neue Qualität der Arbeit das Por-
tal � http://inarbeit.inqa.de entwickelt. 
Modular aufgebaut, bietet es u. a. Er-
fahrungsberichte aus unterschiedli-
chen Betrieben, Hilfestellung für die 
Praxis – etwa zu Unterweisungen – und 
zeigt u. a. anhand von Expertenwissen 
auf, wie auch KMU den Ansprüchen der 
neuen und der bereits bewährten Be-
schä�igten gerecht werden können. 
Ziel ist es, dass sich ein produktives, 
kollegiales Miteinander entwickelt. 
 
Als besonders problematisch erweist 
es sich in der Praxis häu�g, fremdspra-
chige neue Beschä�igte wirksam zu un-
terweisen. Dabei ist das besonders 
wichtig, da in vielen Herkun�sländern 
nicht dieselben Arbeitsschutzstan-
dards gelten wie in Deutschland. Wenn 
keine Deutschkenntnisse vorhanden 
sind, können Schaubilder – etwa 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Ers-
ten Hilfe oder zur richtigen Körperhal-
tung beim Tragen – bei der Unterwei-
sung eingesetzt werden. Auch viele Ar-
beitsschutz�lme sind auch ohne Worte 
verständlich und einprägsam, z. B. die 
Napo-Comics � www.napo�lm.net.  

Ein weiteres Angebot des neuen Por-
tals: Über Kooperationspartner können 

Unternehmen unkompliziert kompeten-
te Unterstützung und Beratung von 
Fachleuten vor Ort erhalten. 

Hilfreich: Aushang „Verhalten im 
Brandfall“ in vielen Sprachen
Nicht nur in den unterschiedlichen Auf-
nahmeeinrichtungen für Flüchtlinge, 
sondern auch an vielen Arbeitsplätzen 
ist es hilfreich, wenn wichtige Basisin-
formationen zum Brandschutz in der je-
weiligen Muttersprache vermittelt wer-
den können. Ein Informationsportal 
zum Brandschutz bietet den Aushang 
„Verhalten im Brandfall“ in vielen Spra-
chen zum kostenlosen Download an, 
der die wichtigsten Hinweise für den 
Brandfall zusammenfasst. So gibt der 
Aushang eine erste Hilfestellung für 
den Ernstfall. Alle darauf gemachten 
Angaben entsprechen der gültigen 
Norm (Din 14096, Teil A). Alle Versionen 
stehen sowohl als PDF als auch im 
docx-Format zur Verfügung. So kann 
man bei Bedarf die docx-Dateien inhalt-
lich bearbeiten und somit an die örtli-
chen Gegebenheiten anpassen.

Webtipp:
� www.feuertrutz.de § Suche: Aushang  
§ Aushang „Verhalten im Brandfall“ in vie-
len Sprachen – die Auswahl wurde anhand  
einer Statistik des Bundesamtes für  
Migration und Flüchtlinge erstellt (BAMF) 



Meist sind es die Bauhöfe, die das erle-
digen – schließlich sind die Mitarbeiter 
o�  Allrounder. Doch wenn es um die Be-
seitigung abgebrochener, umgestürzter 
und ineinander verkeilter Äste, Bäume 
und Sträucher geht, kommen die Prakti-
ker schnell an ihre Grenzen. Dann müs-
sen speziell quali� zierte und unterwie-
sene Kollegen zum Einsatz kommen. 

Die DGUV Information 214-059 „Ausbil-
dung für Arbeiten mit der Motorsäge und 
die Durchführung von Baumarbeiten“ 
etwa formuliert klar, dass eine Unterwei-
sung bzw. Einübung für so gefährliche 
Arbeiten nicht ausreicht. Hier braucht es 
einen Sachkundenachweis für die Arbeit 
mit Motorsägen. Je nach „Schichtung“ 
des Sturmholzes benötigen aber auch 
Beschä� igte mit dieser Sachkunde zu-
sätzliche Quali� kationen. Etwa dann, 
wenn umgestürzte Stämme unter Span-

nung stehen. Werden solche Bäume 
falsch angeschnitten, können sie kata-
pultartig nach oben oder zur Seite 
schnellen und Menschen verletzen oder 
andere Bäume zu Fall bringen.

Deshalb müssen auch vermeintlich ein-
fache Aufräumarbeiten sorgfältig geplant 
werden, u. a. anhand dieser Details:

• Alleinarbeit ist nicht zulässig. 
• Für gefährliche Arbeiten sind ein 

schri� licher Arbeitsau� rag und eine 
Arbeitsanweisung bzw. eine oder 
mehrere Betriebsanweisung(en) 
sinnvoll.

• Alle Beteiligten müssen umfassend 
über Gefährdungen, sichere Arbeits-
verfahren und Schutzmaßnahmen 
unterwiesen werden (fallende Äste 
und Bäume, Rutsch- und Sturzgefahr, 
Gelände (Steilhänge), gefährliche 
Werkzeuge und Maschinen, elektri-
sche Freileitungen).

• Nur quali� zierte Beschä� igte dürfen 
mit der Motorsäge arbeiten.

• Alle Beteiligten müssen PSA tragen, 
z. B. Gesichtsschutz, Gehörschutz, 
Helm, Handschuhe, Schnittschutz-
hose oder Sicherheitsschuhe bzw. 

 -stiefel.
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Risiko-Check: 
Wer klug entscheidet, gewinnt  

Mit der aktuellen Schwerpunktaktion 
möchten Unfallkassen, Berufsgenos-
senscha� en und der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) für ein stär-
keres Risikobewusstsein sensibilisie-
ren. „Risiko-Check“ hinterfragt dazu 
typische Verhaltensweisen und gibt 
Raum für Entscheidungen. Begleitet 
wird die Schwerpunktaktion von zwei 
Gewinnspielen. Wer bis zum 28. Febru-
ar 2017 mitspielt, hat die Chance auf 
viele wertvolle Preise. 
¨ www.risiko-check.info 

Schnell informiert: Medienserie 
„kurz & bündig“ der BGRCI

„kurz & bündig“ richtet sich insbeson-
dere an kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU). Die Arbeitsschüt-
zer dort können sich einen raschen 
Überblick über Gefährdungen am Ar-
beitsplatz und den jeweiligen Hand-
lungsbedarf verscha  ̄en. Praktisch: 
Zu vielen Inhalten liegen zusätzlich 
Checklisten vor: 

•  KB 002: Hand- und Hautschutz
•  KB 003: Gesundheitstipps für 

Vielfahrer
•  KB 004: Der sichere Start in den 

Beruf. Infos für Auszubildende und 
Betriebsneulinge

•  KB 005: Asbesthaltige Bodenbeläge. 
Was ist zu tun?

•  KB 006: Gefahrsto  ̄kennzeichnung 
nach GHS. Grundzüge

•  KB 007: Lösemittel. Einsatz, Gefähr-
dungen, Schutzmaßnahmen – Klein-
mengen

•  KB 008: Gefahrgut im PKW und 
Kleintransporter. Kleinmengen

Alle Ausgaben der Reihe können unter 
¨ www.bgrci.de ³ Suche „kurz bündig“ 

 heruntergeladen werden. 

Sturmschäden beseitigen – aber sicher
Gerade im Spätwinter kommt es auch in Deutschland immer wieder zu schweren 
Stürmen. Danach sind Straßen und Plätze o�  mit abgebrochenen Ästen, Sträu-
chern oder entwurzelten Bäumen blockiert. Klar, dass das Sturmholz schon aus 
Sicherheitsgründen so schnell wie möglich aufgearbeitet werden muss. 

Webtipps:
¨ www.waldwissen.net ³ Waldwirtscha�  
³ Schadensmanagement ³ Wind, Schnee 
und Eis ³ 21.07.2008: Handbuch Sturm – 
Sturmschadensbewältigung

¨ www.arbeitsschutz� lm.de ³ Forstar-
beiten ³ u. a. Filme „Achtung, Baum fällt“ 
und „Abgelenkt“

¨ http://publikationen.dguv.de ³ Suche:
³ DGUV Information 214-046 „Sichere 
Waldarbeiten“
³ DGUV Information 214-045 „Motorsägen-
einsatz an Bäumen und in der Baumkrone 
in Kombination mit der Seilklettertechnik“



15

Im letzten Jahr gab es mehrere 
schwere Unfälle durch abstürzende 
Geräteraumtore in bayerischen 
Schulsporthallen. Bei Sicherheitsbe-
gehungen des Präventionsdienstes 
der KUVB/Bayer. LUK und bei Unfall-
untersuchungen vor Ort fällt immer 
wieder auf, dass teilweise die erfor-
derlichen Wartungen und Prüfungen 
nicht, unzureichend/unvollständig 
oder nur unregelmäßig durchgeführt 
werden. 

Beschreibung der untersuchten 
Unfälle:
Bei zwei untersuchten Unfällen ist 
das Torblatt „beilartig“ heruntergefal-
len und hat Schüler getro� en. Bei 
den Unfalluntersuchungen hat sich 
herausgestellt, dass jeweils ein Trag-
seil aufgrund von Verschleiß gerissen 
war. Die Tragseile sind eingehaust 
und nicht unmittelbar sichtbar. Von 
den Schulhausmeistern wurden in 
beiden Fällen regelmäßig Sichtprü-
fungen durchgeführt. Diese sind kei-
nesfalls ausreichend und ersetzen 
weder die Wartung noch die regelmä-

ßige intensive Hauptinspektion. Die 
Defekte hätten erkannt werden kön-
nen. Dazu wäre es erforderlich gewe-
sen, die seitlichen Abdeckungen ab-
zubauen.

Bei einem weiteren Unfall ist das 
komplette Torblatt aus der oberen 
Laufschiene herausgefallen. Hier hat 
sich gezeigt, dass die Laufschienen-
befestigung in der Decke locker war 
und der Haltewinkel der Befesti-
gungsschiene zu gering bemessen 
sowie bereits beschädigt war.

Ha� ung für Versäumnis
Bei schweren Unfällen mit Personen-
schäden ermittelt u. a. die Staatsan-
waltscha� . Die Unfallgegenstände 
werden beschlagnahmt und die Prüf-
berichte eingesehen. Dies kann dazu 
führen, dass gegenüber dem Verant-
wortlichen der Sporthalle, in der Regel 
dem Bauamtsleiter, den Verantwortli-
chen für Gebäudemanagement oder 
dem Bürgermeister der Kommune der 
Vorwurf der groben Fahrlässigkeit er-
hoben wird. Bei Personenschäden 

kann dies in Einzelfällen zu strafrecht-
lichen Konsequenzen führen. 

Bei diesen schweren Unfällen wird 
auch die Organisation des Arbeits-
schutzes im Bereich der Wartung/Prü-
fung hinterfragt, d. h. wer prü�  und 
wie werden die Prüfungen durchge-
führt. Außerdem wird untersucht, was 
in welchem zeitlichen Ablauf geprü�  
wird. O�  ist dem Betreiber (einer Kom-
mune oder einem Sportverein) der 
Sporthalle bzw. dem Sachaufwands-
träger der Schule gar nicht bewusst, 
dass Geräteraumtore gesondert über-
prü�  werden müssen.

Die Aussage „… das macht doch der 
Schulhausmeister“ oder „wir haben 

„In allen Fällen wurden die 
Tore nicht gewartet! Bei 
einer regelmäßigen War-
tung und Sicherheitsüber-
prüfung wären die Mängel 
sicher aufgefallen.“
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Sicherheit in Turn- und Sporthallen:

Tore müssen fallen – Geräte-
raumtore dürfen es nicht! 

Prävention

Sicherer
Schulsport
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doch eine Firma mit der Sporthallen-
überprüfung beau�ragt“ hören wir 
häu�g. Der Schulhausmeister ist in 
der Regel nicht dazu befähigt, eine 
Hauptinspektion durchzuführen. Es 
fehlen meistens die erforderlichen Zu-
satzquali�kationen/Prüfmittel. Bei 
der Sporthallenprüfung ist in der Re-
gel nur eine Sichtkontrolle der Geräte-
raumtore Bestandteil des Au�rags. 
Dies bedeutet, dass die verdeckte Me-
chanik der Geräteraumtore gesondert 
zu prüfen ist.

Wie bei allen technischen Arbeits- 
und Betriebsmitteln, bestehen die 
Prüfverpflichtungen auf Grundlage 
des übergeordneten Regelwerks. Bei 
Geräteraumtoren sind die relevanten 
Rechtsvorschri�en insbesondere die 
Betriebssicherheitsverordnung sowie 
die Arbeitsstättenverordnung. Auch 
die Vorgaben der Arbeitsstättenregel 
ASR A 1.7 „Türen und Tore“ sind als 
spezielles Regelwerk daher zu berück-
sichtigen.

Zusammenfassend ist demnach 
grundsätzlich gefordert, dass  Türen 
und Tore nach den Vorgaben des 
 Herstellers vor der ersten Inbetrieb-
nahme nach wesentlichen Änderun-
gen sowie wiederkehrend sachgerecht 

auf ihren sicheren Zustand geprü� 
werden müssen. 

Welche Prüfungen sind für Geräte-
raumtore erforderlich?

Sichtprüfungen/Sichtkontrollen: 
Geräteraumtore sind vor jeder Benut-
zung auf Sicherheitsmängel zu über-
prüfen. Das sind die sogenannten 
„Sichtkontrollen“, die sinnvollerweise 
durch die Nutzer bzw. Sportlehrkrä�e 
durchgeführt werden. Hierbei geht es 
um Mängel und Beschädigungen, die 
für Laien sofort erkennbar sind. 

Funktionsprüfungen/Funktions- 
kontrollen: 
Für die sogenannten „Funktionskont-
rollen“ sind bereits mehr Quali�katio-
nen sowie technisches Detailwissen er-
forderlich. Diese „Funktionskontrollen“ 

können aber durchaus entsprechend 
geschulte und unterwiesene Hallen-
warte oder Schulhausmeister durch-
führen. Je nach Nutzungsintensität 
bzw. Zustand und Alter der Geräte-
raumtore sind Funktionskontrollen in 
der Regel alle ein bis drei Monate 
durchzuführen. Das Prü�ntervall kann 
jedoch nach Torart und Au�au variieren.

Hauptinspektion/Wartung:  
Bei der Hauptinspektion geht es um 
einen „Soll-Ist-Vergleich“, um sicher-
heitsrelevante Mängel zu erkennen. 
Hier liegt die komplette Zug- und He-
bemechanik des Geräteraumtores im 
Fokus.

Die regelmäßige Wartung dient letzt-
endlich dazu, den betriebssicheren 
Zustand zu erhalten bzw. wiederher-
zustellen. Die Inspektion/Wartung 
umfasst neben der Sicht- und Funkti-
onsprüfung auch eine intensivere In-
spektion und ggf. das Nachziehen 
oder den Austausch von Befesti-
gungsmitteln wie z. B. Schraubver-
bindungen. Das Austauschen von 
stark beanspruchten sicherheitsrele-
vanten Bauteilen (wie z. B. Tragseile, 
Umlenkrollen) gehört ebenso dazu. 
Die Schutzabdeckungen der seitli-
chen Seile, Umlenkrollen und Gegen-
gewichte müssen dabei entfernt wer-
den. Die Kontrolle der Festigkeit der 
Gesamtkonstruktion inklusive der 
oberen Laufschienen gehört natürlich 
auch dazu. Besonders intensiv müs-
sen „ältere“ Tore mit Tragseilen ohne 
Au¡angsicherung inspiziert bzw. ge-
wartet werden. Bei diesen Torsyste-
men können bei mangelha�er War-
tung insbesondere die Tragseile rei-
ßen – das Torblatt fällt dann meis-
tens „beilartig“ herunter, so wie es 
bei dem letzten uns bekannt gewor-
denen Unfall passiert ist.

Bei Toren älterer Bauart kann sogar im 
Einzelfall eine zusätzliche Nachrüs-
tung von sogenannten mechanischen 
„Torflügel-Abfangsicherungen“ erfor-
derlich sein, um den sicheren Betrieb 
zu gewährleisten. In den „Technischen 

Hier wird gerade eine Sicht- und  
Funktionskontrolle durchgeführt.

Ein völlig verschlissenes Tragseil hängt 
quasi am seidenen Faden. Das Tor wurde 
seit vielen Jahren weder fachgerecht 
überprü� noch gewartet. 

„Dabei ist die Rechtslage 
eindeutig: Der sichere  
Betrieb muss gewährleistet 
werden! 
Es besteht immer eine Ver-
pflichtung zur Prüfung der  
Geräteraumtore.“
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Regeln für Arbeitsstätten“ ASR A 1.7 
„Türen und Tore“ sind unter Abschnitt 
7.1 Detailangaben aufgeführt.

Der Betreiber hat die Verantwortung, 
im Rahmen der sowieso erforderli-
chen und zu erstellenden Gefähr-
dungsbeurteilung für den sicheren 
Betrieb der Sporthalle u. a. die Krite-
rien für die Geräteraumtorprüfungen 
und -wartungen festzulegen! 

Die Ergebnisse der Wartung/Inspek-
tion müssen abschließend in einem 
ausführlichen Wartungs- bzw. Prü�e-
richt festgehalten werden. Welche De-
tails zu beachten sind, regelt insbe-
sondere § 14, Abs. 7 „Prüfung von Ar-
beitsmitteln“ der Betriebssicherheits-
verordnung. Die durchgeführte War-
tung/Prüfung wird in der Regel zusätz-
lich durch eine Prüfplakette, die gut 
sichtbar am Tor angebracht ist, bestä-
tigt. Somit ist für jeden Nutzer der 
Sporthalle sofort erkennbar, dass die 
Sicherheitsüberprüfungen regelmäßig 
durchgeführt werden. 

Bestehen sicherheitstechnische Be-
denken, muss ein Geräteraumtor so-
fort stillgelegt bzw. ausreichend ge-
sichert werden. Sofern vorhanden, 
muss es verschlossen werden und ein 
deutlicher Hinweis z. B. „ Achtung – 
Tor ist defekt – nicht benutzen“ aufge-
bracht sein. Darüber hinaus sind die 
Nutzer in Kenntnis zu setzten. Mög-
liche Reparaturen müssen umgehend 
erfolgen. 

Wir empfehlen dringend, diese  
Hauptinspektion mindestens jährlich 
durchzuführen! 

Die Prüfungen sollten idealerweise 
mit der Wartung kombiniert und durch 
Fach�rmen durchgeführt werden. Die 
Bedienungs- und Wartungsanleitun-
gen müssen dem Prüfpersonal be-
kannt und bei Bedarf (z. B. Wartungs-
�rmen) ausgehändigt werden.

Die KUVB und die Bayer. LUK empfeh-
len, neben der regelmäßigen Wartung 

und Prüfung, bei älteren Toren eine 
sogenannte Au�angsicherung nachzu-
rüsten. Solche mechanischen Absturz-
sicherungen verkeilen sich beim Rei-
ßen eines Tragmittels in der Zarge und 
verhindern somit ein Abstürzen des 
Torbehanges. In der ASR A 1.7 ist der 
Abschnitt 7.1 „Sicherung gegen Ab-
stürzen der Flügel“ zu beachten – hier 
sind Detailangaben aufgeführt. Auf 
 jeden Fall muss der sichere Betrieb 
gewährleistet sein.  

Bei neuen Geräteraumtoren ist eine 
geprü�e Abfangsicherung der Torblät-
ter obligatorisch. 

 
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Holger Baumann, 

Geschä�sbereich Prävention der  
Kommunalen Unfallversicherung Bayern

Besonders sicher und bei Toren neuer 
Bauart Pflicht ist die Abfangsicherung 
gegen mögliches Abstürzen des Tor-
blattes. 

Gut! Die oberen Laufschienen sind in einwandfreiem Zustand. Die Au�ängung der 
Schienenkonstruktion wurde mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen  
Befestigungsmitteln in der massiven Betonwand befestigt. Somit ist dauerha�  
sichergestellt, dass die Konstruktion sicher hält. Die spätere Kontrolle ist somit 
 weniger aufwendig.  

Fazit: 
Zusammenfassend ist festzu- 
stellen, dass der Betreiber einer 
Sporthalle immer verkehrssiche-
rungspflichtig ist und somit für  
die Sicherheit der Halle die Ge-
samtverantwortung hat. Dies um-
fasst auch, je nach Ausstattung 
der Halle, die Organisation und 
Beau�ragung von unterschiedli-
chen Arten und Umfängen von  
regelmäßig wiederkehrenden,  
erforderlichen Prüfungen und 
Wartungen. 

Einen ausführlicheren Bericht zu 
dieser Thematik haben wir in ei-
nem Sonderdruck zusammenge-
fasst, der ab Ende Januar unter 
medienversand@kuvb.de erhält-
lich ist.
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Frau P. aus W. fragt: 

„Wir haben in der Schule W. eine Mit-
tagsbetreuung. Einige Kinder sind bei 
verschiedenen Freizeitaktivitäten an-
gemeldet, wie z. B. Klavierunterricht 
oder Flötenunterricht, welche nicht in 
der Schule statt�nden. Die Kinder 
müssen aus diesem Grund die Mit-
tagsbetreuung der Schule verlassen 
und kommen anschließend wieder in 
die Mittagsbetreuung. Sind diese We-
ge versichert?“

Antwort: 

„Sehr geehrte Frau P.,

die Schüler stehen gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 8b SGB VII (Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch) nur während des Be-
suchs der Schule sowie während der 
Teilnahme an unmittelbar vor oder 
nach dem Unterricht von der Schule 
oder im Zusammenwirken mit ihr 
durchgeführten Betreuungsmaßnah-
men unter dem Schutz der gesetzli-
chen Unfallversicherung. Private Frei-
zeitaktivitäten sowie die damit ver-
bundenen Wege stehen dementspre-
chend nicht unter Versicherungs-
schutz.“

Herr B. möchte gerne  
Folgendes wissen: 

„Ich bin Sportlehrer und Klassenleiter 
einer gebundenen Ganztagesklasse 
in einer Realschule in Bayern. In den 
Mittagspausen sind unsere Ganzta-
gesschüler sehr aktiv und leben ihren 
Bewegungsdrang aus. Meine Frage: 
Sind die Schüler versichert, wenn sie 
unter der Aufsicht einer normalen 
Lehrkra� in der Mittagspause mit 
Skateboards auf dem Schulgelände 
fahren?“

Antwort: 

„Sehr geehrter Herr B.,

auch die sportliche Betätigung wäh-
rend der Pausen und Freistunden auf 
dem Schulgelände steht unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Eine ausreichende Beauf-
sichtigung und Leitung durch die 
Schule sollte vorhanden sein. Somit 
sind die Schüler auch bei der Benut-
zung von Skateboards in der Mittags-
pause versichert.“

Herr G. aus B. hat  
folgende Frage: 

„Wir veranstalten eine Wintersport-
woche in den österreichischen Alpen 
(Skigebiet Mölltaler Gletscher). Es 
handelt sich hierbei um eine Schul-
veranstaltung. Für diese Veranstal-
tung haben wir geprü�e, lizensierte 
Lehrkrä�e bzw. Fachkrä�e, welche 
die Schüler/innen in den Sportarten 
Skifahren und Snowboarden nach 
den Vorgaben des Kultusministeri-
ums unterrichten dürfen.

Bitte teilen Sie uns mit, in welchem 
Rahmen die Schüler/innen über die 
KUVB gesetzlich unfallversichert sind 
und welche Kosten im Ausland über-
nommen werden.“

Antwort: 

„Sehr geehrter Herr G.,

die Schüler sind bei der Teilnahme an 
Schulfahrten versichert, wenn die 
Schulfahrt eine schulische Veranstal-
tung darstellt, d. h. die Schule muss 

Serie:  Fragen und Antworten zur 
gesetzlichen Unfallversicherung
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Uns erreichen täglich viele 
 Anfragen zur gesetzlichen 
Unfallversicherung. In dieser 
Serie  drucken wir einige 
interessante Fallgestaltungen  
ab, bei denen wir Sach-
bearbeitern in Kommunen, 
staatlichen Verwaltungen oder 
selbstständigen Unternehmen 
weiterhelfen konnten.

Fragen &
Antworten
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die Fahrt planen, organisieren, durch-
führen und beaufsichtigen. Dabei ist 
für den Versicherungsschutz uner-
heblich, ob die Schulfahrt ins Aus-
land führt.

Für Schüler sind alle Tätigkeiten versi-
chert, die im Zusammenhang mit un-
terrichtlichen Veranstaltungen oder 
gemeinscha� licher Freizeit unter Auf-
sicht eines Lehrers stehen. Dagegen 
sind Tätigkeiten, die zum persönli-
chen Lebensbereich der Schüler ge-
hören (z. B. Essen, Trinken, Körper-
pflege, Nachtruhe, rein private Aktivi-
täten, Verrichtung der Notdur� ) nicht 
versichert.

Im Ausland kann die Heilbehandlung 
nicht vom deutschen Unfallversiche-
rungsträger selbst gewährt werden. 
Durch die Vorschri� en des über- und 
zwischenstaatlichen Sozialversiche-
rungsrechts ist aber sichergestellt, 
dass auch bei Schulunfällen in be-
stimmten ausländischen Staaten die 
notwendigen Sachleistungen zulas-
ten des deutschen Unfallversiche-
rungsträgers erbracht werden kön-
nen. Entsprechende Abkommen be-
stehen unter anderem mit allen Staa-
ten der Europäischen Union.

Hat sich der Unfall in einem Land er-
eignet, für das keine entsprechende 
Regelung über die Sachleistungsaus-
hilfe besteht, oder sollten entspre-
chende Formalitäten versäumt wor-
den sein, muss der Schüler bezie-
hungsweise sein gesetzlicher Vertre-
ter oder der betreuende Lehrer zu-
nächst in Vorleistung treten. Die ent-
standenen Kosten der Behandlung 
können mit den Originalrechnungen 
beim Unfallversicherungsträger ein-
gereicht werden. Eine Erstattung er-
folgt dann nach den für den deut-
schen Unfallversicherungsträger gel-
tenden Leistungssätzen.

Fahrt- und Transportkosten werden 
grundsätzlich vom Unfallversiche-
rungsträger übernommen. Die Trans-
portmöglichkeiten reichen von ö� ent-

lichen Verkehrsmitteln über Pkw, Taxi 
oder Rettungshubschrauber. Der be-
handelnde Arzt muss für die jeweilige 
Transportart die ärztliche Notwendig-
keit bescheinigen.

Ein Rechtsanspruch des Versicherten 
auf eine Verlegung während einer sta-
tionären Heilbehandlung im Ausland 
besteht nicht. Der zuständige Unfall-
versicherungsträger ist aber verpflich-
tet, auch im Ausland eine bestmögli-
che medizinische Versorgung zu ge-
währleisten. Hierzu kann auch die 
Verlegung in ein Krankenhaus am 
Heimatort gehören. Eine solche Verle-
gung kommt jedoch nur dann in Be-
tracht, wenn die ausländische Be-
handlung nicht ausreichend ist. In 
den meisten europäischen Nachbar-
ländern (auch in Österreich) ist heute 
eine optimale medizinische Versor-
gung gewährleistet. Eine Verlegung 
ist hier grundsätzlich nicht erforder-
lich.

Nach der Entlassung aus der statio-
nären Behandlung sind Versicherte in 
der Regel wieder in der Lage, ö� entli-
che Verkehrsmittel zu benutzen. Auch 
einem zum Beispiel mit Gehhilfen 
mobilisierten Versicherten kann man 
die Benutzung von ö� entlichen Ver-

kehrsmitteln unter Umständen zumu-
ten. Die Wahl des Transportmittels 
sowie der Zeitpunkt stehen jedoch 
letztlich immer im Ermessen des be-
handelnden Arztes. Bescheinigt der 
Arzt, dass der Schüler aufgrund sei-
ner Verletzung nicht mit einem ö� ent-
lichen Verkehrsmittel nach Hause 
fahren kann, sondern ein besonderes 
Transportmittel erforderlich ist, wer-
den in diesem Fall die Kosten für das 
besondere Transportmittel von dem 
Unfallversicherungsträger übernom-
men.

Ist aufgrund des jugendlichen Alters 
eines Schülers oder der Schwere der 
Verletzung für die Heimreise eine Be-
gleitperson erforderlich, so werden 
für diese ebenso die Kosten für die 
Hin- und Rückfahrt erstattet (z. B. 
Bahn oder Pkw).

Eine Kostenerstattung des Rücktrans-
portes vom ausländischen Aufent-
haltsort an den Wohnort des Verletz-
ten ist nur möglich, soweit dem Versi-
cherten durch den Rücktransport 
Mehrkosten entstehen. Ist dem Schü-
ler die Teilnahme an der regulären 
Rückreise im Klassenverband mög-
lich, so entstehen ihm keine Mehr-
aufwendungen.“
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Recht & Reha

Frau K. aus M. fragt: 

„Einige Feuerwehren in unserem  
Gemeindegebiet bieten bereits eine 
Kinderfeuerwehr für Kinder zwischen 
6 und 12 Jahren an. 

Nun stellt sich uns die Frage, ob die 
teilnehmenden Kinder über die KUVB 
unfallversichert sind?“

Antwort: 

„Sehr geehrte Frau K.,

der Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung erstreckt sich nach § 2  
Abs. 1 Nr. 12 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch – SGB VII – auf die aktiven 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Danach sind Personen unfallversi-
chert, die in Unternehmen zur Hilfe 
bei Unglücksfällen unentgeltlich, ins-
besondere ehrenamtlich tätig sind 
oder an Ausbildungsveranstaltungen 
dieser Unternehmen teilnehmen. Ver-
sichert sind also Tätigkeiten und We-
ge, die mit der Erfüllung der über-
nommenen Aufgabe (hier: Feuerwehr-
dienst) im Zusammenhang stehen.

Vom Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung sind allerdings grund-
sätzlich nur die aktiven Mitglieder zwi-
schen dem 12. und dem 63. Lebens-
jahr erfasst, welche Feuerwehrdienst 
nach dem Bayerischen Feuerwehrge-
setz (BayFwG) leisten. Das Bayerische 
Feuerwehrgesetz (BayFwG) regelt in 
den Artikeln 6 u. 7 die Altersgrenze 
der aktiven Mitglieder einer Freiwilli-
gen Feuerwehr. Nach Artikel 6 Absatz 
2 BayFwG können alle geeigneten 
 Gemeindebewohner, in besonderen 
Fällen auch Einwohner benachbarter 
Gemeinden, vom vollendeten 18. Le-
bensjahr an Feuerwehrdienst leisten; 
der Feuerwehrdienst endet in der Re-
gel mit dem vollendeten 63. Lebens-
jahr.

In Artikel 7 BayFwG stellt der Gesetz-
geber Jugendliche vom vollendeten 
12. Lebensjahr bis zum Erreichen des 
18. Lebensjahr den Feuerwehrdienst-
leistenden gleich.

Dagegen können Kinder und Jugendli-
che, welche das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, keinen Feuer-
wehrdienst im Sinne des Bayerischen 
Feuerwehrgesetzes leisten. Gesetzli-
cher Unfallversicherungsschutz 
scheidet daher für diesen Personen-
kreis aus.“

Ergänzender Hinweis der Redaktion: 
Nach aktuellen Informationen ist eine 
Änderung des Bayerischen Feuer-
wehrgesetzes beabsichtigt, wonach 
bei den Freiwilligen Feuerwehren für 
Minderjährige ab dem vollendeten  
6. Lebensjahr kün�ig o�ziell Kinder-
gruppen gebildet werden können. Die 
Frage des gesetzlichen UV-Schutzes 
der teilnehmenden Kinder wird dann 
unter diesem Aspekt ggf. neu zu be-
werten sein.

Frau S. aus D. möchte  
gerne wissen: 

„Um den Schülerinnen und Schülern 
die Berufs¢ndung zu erleichtern, 
stellt die Stadt D. während des Jahres 
verschiedene Praktikumsstellen zur 
Verfügung. Die Praktikumsstellen 
werden zum einen von Mittelschülern 
während ihres „Pflichtpraktikums“, 
aber auch beispielweise von Real-
schülern als „Freiwilliges Praktikum“ 
wahrgenommen.

Nun stellen sich bei uns einige Fragen 
zur Versicherung: Laut unseren Re-
cherchen sind die Schülerinnen und 
Schüler, die ein Pflichtpraktikum leis-
ten, über die Schule versichert. Die 
Schülerinnen und Schüler, die jedoch 
ein freiwilliges Praktikum leisten, 
sollten direkt über die Stadt D. versi-
chert werden. 

Bitte teilen Sie uns hierzu den Ablauf 
der Meldung an den Versicherer mit. 
Teilweise ändern sich auch ganz kurz-
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Recht & Reha

fristig, entweder vor oder während 
der Praktika die Schülerzahlen.“

Antwort: 

„Sehr geehrte Frau S.,

Schüler stehen während des Prakti-
kums gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII 
(Siebtes Buch Sozialgesetzbuch) 
über die Schule unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung, 
wenn das Praktikum im organisatori-
schen Verantwortungsbereich der 
Schule durchgeführt wird. Diese 
muss auf Inhalt und Organisation ein-
wirken, insbesondere durch Vorga-
ben über auszuführende Tätigkeiten, 
Zeitpunkt, Ort und Dauer, Anwesen-
heitszeiten oder Ordnungsmaßnah-
men bei Fehlverhalten und das Prakti-
kum durch pädagogisches Personal 
(zeitweise) betreuen können.

Nur soweit diese Voraussetzungen 
durch die Schule erfüllt werden, ste-
hen die Schüler während des Prakti-
kums sowie auf den damit unmittel-
bar zusammenhängenden Wegen ge-
mäß § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII unter 
Versicherungsschutz.

Soweit es sich nicht um ein Praktikum 
handelt, welches im organisatori-
schen Verantwortungsbereich der 
Schule durchgeführt wird, käme Ver-
sicherungsschutz über das Prakti-

kumsunternehmen in Betracht. Ge-
mäß § 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII sind 
insbesondere auch solche Personen 
kra� Gesetzes versichert, die „wie“ 
nach Abs. 1 Nr. 1 Versicherte (Be-
schä�igte) tätig werden. 

Dazu müssen u. a. folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein: 

Es muss sich bei der ausgeübten  
Tätigkeit

(1)  um eine arbeitnehmerähnliche 
Tätigkeit,

(2)  von wirtscha�lichem Wert han-
deln,

(3)  diese muss dem wirklichen oder 
mutmaßlichen Willen des Unter-
nehmens entsprechen,

(4)  die Tätigkeit muss ihrer Art nach 
sonst üblicherweise von Beschäf-
tigten verrichtet werden,

(5)  die Tätigkeit darf nicht in anderer 
Funktion verrichtet werden (z. B. 
als Unternehmer im Ehrenamt).

Arbeitnehmerähnlichkeit äußert sich 
insbesondere in der Eingliederung 
des zur Arbeit Verpflichteten in das 
Unternehmen. 

Wenn diese Voraussetzungen vorlie-

gen, besteht gesetzlicher Unfallversi-
cherungsschutz für die Praktikanten 
über die Stadt D. Einer Anmeldung 
der betre�enden Personen bedarf es 
nicht. 

Frau W. aus N. hat  
folgende Frage: 

„Gerne möchte ich mich mit einer An-
frage zu dem Bestehen des Versiche-
rungsschutzes während der Elternzeit 
bei Ihnen erkundigen. 

Mein Arbeitgeber hat Interesse daran, 
dass ich in meiner Elternzeit, die ich 
aktuell wahrnehme, zwei externe je-
weils eintägige Fortbildungen besu-
che. Auch ich habe als Arbeitneh-
merin daran ein Interesse und würde 
diese sehr gerne besuchen. Nun be-
steht seitens der Personalabteilung 
die Aussage, dass ich Fortbildung 
zwar auch auf Kosten der Kliniken be-
suchen könnte, jedoch kein Unfallver-
sicherungsschutz bestünde. 

Ist das zutre�end? Falls ja, in welcher 
Weise könnte der Versicherungs-
schutz hergestellt werden?“

Antwort: 

„Sehr geehrte Frau W.,

der Versicherungsschutz in der gesetz-
lichen Unfallversicherung ist aus-
schließlich von der tatsächlichen Tä-
tigkeit für den Arbeitgeber, die auch 
dessen Willen entspricht, abhängig. 
Dabei ist es unmaßgeblich, ob für die-
se Tätigkeit Entgelt gezahlt wird oder 
diese nur stundenweise ausgeübt 
wird. Versicherungsschutz besteht da-
her auch während der Elternzeit, wenn 
die Fortbildung im Interesse des Ar-
beitgebers durchgeführt wird.

Autorin: Stefanie Wetzel, 
Rechtsabteilung der 

Kommunalen Unfallversicherung Bayern
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 Bekanntmachungen

Sozialversicherungswahlen 2017

Der Wahlausschuss der Kommunalen Unfallversicherung 
Bayern gibt bekannt, dass zur Wahl der Vertreterversamm-
lung der Kommunalen Unfallversicherung Bayern aus der 
Wählergruppe der Versicherten nur eine Vorschlagsliste mit 
dem Kennwort „Gewerkscha�en des öentlichen Dienstes“ 
und aus der Wählergruppe der Arbeitgeber ebenfalls nur 
eine Vorschlagsliste mit dem Kennwort „Kommunaler 
Arbeitgeberverband Bayern e.V.“ einge-reicht wurde.

Die zwei Listen sind vom Wahlausschuss in seiner Sitzung 
am 22. November 2016 gemäß § 23 Abs. 1 SVWO zuge-
lassen worden.

Für beide Wählergruppen �ndet keine Wahlhandlung statt 
(§ 28 Abs. 1 SVWO).

Der Wahlausschuss stellte in seiner Sitzung darüber 
hinaus das Wahlergebnis fest. Die in den o. g. zugelasse-
nen Vorschlagslisten benannten Bewerberinnen und 
Bewerber gelten mit Ablauf des 31. Mai 2017 (Wahltag der 
12. Sozialversicherungswahlen) als in die Vertreterver-
sammlung der Kommunalen Unfallversicherung Bayern 
gewählt (§ 28 Abs. 3 SVWO).

Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung  
der Kommunalen Unfallversicherung Bayern

Ordentliche Mitglieder 
aus der Gruppe der  
Arbeitgeber:

1.  Steigenberger, Josef
2.  Erb, Birgit
3.  Frühbeißer, Stefan
4.  Stärk, Leonhard
5.  Schnappinger, Erika
6.  Zitzmann, Günter
7.  Buckenhofer, Bernd
8.  Kränzle, Bernd, MdL
9.  Preß, Gerhard
10. Schönwetter, Erwin
11.  Beck, Leo
12.  Weinzierl, Alfons
13.  Heinrich, Dr. Olaf
14.  Trapp, Heinrich
15.  Schweiger, Tanja

Stellvertretende Mit-
glieder aus der Gruppe 
der Arbeitgeber:

1.  Schwarzenberger, 
Thomas

2.  Wiesmaier, Johann
3.  Odörfer, Erich
4.  Obermair, Wolfgang
5.  Reinisch, Dr. Mark
6.  Baumgartner, Erwin
7.  Gehler, Andrea
8.  Loth, Markus
9.  Raab, Peter
10.  Kellerer, Andreas
11.  Buchhauser,  

Johannes
12.  Dutz, Anton
13.  Schneider, Emil
14.  Löler, Klaus

Ordentliche Mitglieder 
aus der Gruppe der  
Versicherten:

1.  Hofmann, Ursula
2.  Peetz, Uwe
3.  Pfeifer, Karl
4.  Siegel, Alexander
5.  Feuchtmann, Jürgen
6.  Hahn-Kuyateh,  

Elfriede
7.  Schulze, Hans-Dieter
8.  Bonatz,  

Hans-Joachim
9.  Grill, Ingrid
10.  Harrer, Gabriele
11.  Gattinger, Friedrich
12.  Maier, Helmut
13.  Drenckberg, Kirsten
14.  Sommer, Roland
15.  Winterstötter, Walter

Stellvertretende Mit-
glieder aus der Gruppe 
der Versicherten:

1.  Eitzenberger, Johann
2.  Schramm, Stephan
3.  Feuerstein-Weber, 

Barbara
4.  Barnickel, Richard
5.  Hofer, Carolin
6.  Sewald, Rosalinde
7.  Ulbrich, Stefan
8.  Friedrich, Klaus
9.  Hofmann, Marianne
10.  Wenzler, Peter
11.  Griesche, Günther
12.  Reiss, Maria
13.  Rother, Christine
14.  Jahn, Norbert
15.  Langen, Norbert
16.  Pfaller, Richard
17.  Körber, Fabian
18.  Widmann, Carola
19.  Waldi, Barbara
20. Schmölzl, Robert

 Elmar Lederer Roland Maurer  Wolfgang Roth

 Vorsitzender Beisitzer Beisitzer
 des Wahlausschusses des Wahlausschusses des Wahlausschusses

Sozial- 
versicherungs-

wahlen
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Der Wahlausschuss der Bayerischen Landesunfallkasse 
gibt bekannt, dass zur Wahl der Vertreterversammlung der 
Bayerischen Landesunfallkasse aus der Wählergruppe der 
Versicherten nur eine Vorschlagsliste mit dem Kennwort 
„Gewerkscha�en des öentlichen Dienstes“ eingereicht 
wurde.

Diese Liste hat der Wahlausschuss in seiner Sitzung  
am 23. November 2016 gemäß § 23 Abs. 1 SVWO 
zugelassen.

Für die Gruppe der Versicherten �ndet keine 
Wahlhandlung statt (§ 28 Abs. 1 SVWO).

Der Wahlausschuss stellte in seiner Sitzung darüber 
hinaus das Wahlergebnis fest. Die in der o. g. zuge-
lassenen Vorschlagsliste benannten Bewerberinnen und 
Bewerber gelten mit Ablauf des 31. Mai 2017 (Wahltag der 
12. Sozialversicherungswahlen) als in die Vertreter-
versammlung der Bayerischen Landesunfallkasse gewählt 
(§ 28 Abs. 3 SVWO).

Die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber in der 
Vertreterversammlung werden gemäß § 44 Abs. 2 a Nr. 1 
SGB IV ohne Wahlhandlung von der nach Landesrecht 
zuständigen Stelle bestimmt.

Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Wahl zur Vertreterversammlung  
der Bayerischen Landesunfallkasse

Ordentliche Mitglieder aus der Gruppe der  
Versicherten:

1. Flach, Norbert
2. Fleischmann, Hubert
3. Gammel-Hartmann, Bettina 
4. Huß, Christian
5. Gottschalg, Paula
6. Kuhn, Dr. Joseph

Stellvertretende Mitglieder aus der Gruppe der  
Versicherten:

1. Hechtl, Robert
2. Hoschek, Günter
3. Röthenbacher, Werner
4. Meindl, Renate
5. Fink, Hans-Joachim
6. Clauß, Christian
7. Neumann, Manfred
8. Petzold, Nancy

 Michael von Farkas Wilhelm Hüllmantel  Egon Smolic

 stv. Vorsitzender Beisitzer Beisitzer
 des Wahlausschusses des Wahlausschusses des Wahlausschusses
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KUVB – Umlagegruppe 1

Beitragsgruppe  Beitrag 2017
Beschä� igte  € je 100 € Entgeltsumme
Bezirke 0,40
Landkreise 0,55
Gemeinden
bis 5.000 Einwohner 1,08
von 5.001 bis 20.000 Einwohner 0,69
von 20.001 bis 100.000 Einwohner 0,60
von 100.001 bis 1.000.000 Einwohner 0,47
Rechtlich selbstständige Unternehmen
Verwaltende Unternehmen 0,17
Sonstige Unternehmen 0,52
Haushaltungen € je Beschä� igten
Voller Jahresbeitrag 70,00
Ermäßigter Jahresbeitrag 35,00
Sonstige Versicherte (soziale Unfallversicherung) € je Einwohner
Bezirke 0,57
Landkreise 0,49
Gemeinden
bis 5.000 Einwohner 1,83
von 5.001 bis 20.000 Einwohner 1,41
von 20.001 bis 100.000 Einwohner 1,01
von 100.001 bis 1.000.000 Einwohner 0,59
Schüler-Unfallversicherung € je Einwohner
Gemeinden 4,95

KUVB – Umlagegruppe 2
Beitragsgruppe Beitrag 2017
LH München – Allgemeine Unfallversicherung 4,04 Mio. €
LH München – Schüler-Unfallversicherung 6,62 Mio. €
LH München – Pflegeversicherung 0,07 Mio. €
Rechtlich selbstständige Unternehmen 2,39 Mio. €
Haushaltungen € je Beschä� igten
Voller Jahresbeitrag 70,00
Ermäßigter Jahresbeitrag 35,00

Bayer. LUK

Beitragsgruppe Beitrag 2017
Freistaat Bayern – Allgemeine Unfallversicherung 22,53 Mio. €
Freistaat Bayern – Schüler-Unfallversicherung 20,01 Mio. €
Gesamt 42,54 Mio. €
Rechtlich selbstständige Unternehmen
Unternehmen im Landesbereich  0,38 € 
je 100 € Entgeltsumme
Bayerische Staatsforsten 1,98 Mio. €

Beitragssätze 2017
KUVB
Die KUVB erstellte für das Jahr 2017 einen Haushaltsplan mit 
einem Gesamtvolumen von rund 168,52 Mio. €. Auf die Um-
lagegruppe 1 (ehemaliger Bayer. GUVV) entfallen rund 154,44 
Mio. € und auf die Umlagegruppe 2 (ehemalige Unfallkasse 
München) 14,08 Mio. €. Dieser Haushaltsplan wurde von der 
Vertreterversammlung der KUVB am 16.11.2016 verabschiedet.

Der Haushalt § nanziert sich im Wesentlichen durch Beiträ-
ge der Gemeinden, Städte, Landkreise, Bezirke und der 
selb stständigen kommunalen Unternehmen. Auch die 
Haushalts vorstände als „Arbeitgeber“ zahlen für ihre Haus-
haltshilfe  einen Beitrag. 

Grundlage für die Beitragsfestlegung sind die erwarteten 
Aus gaben für die jeweilige Umlagegruppe. Diese werden 
ausgehend von der Unfallbelastung des letzten abge-
schlossenen Geschä� sjahres kalkuliert. 

Den Beitragsmaßstab für die Beschä� igten der kommuna-
len  Gebietskörperscha� en und rechtlich selbstständigen 
Unternehmen bilden die von den Mitgliedsunternehmen 
nachgewiesenen Entgeltsummen. Für die Schüler-Unfallver-
sicherung (Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler während 
des Schulbesuchs und bei  anschließenden Betreuungs-
maßnahmen) und die sog. „soziale Unfallversicherung“ 
(z. B. Pflegepersonen, Personen, die in Einrichtungen zur 
Hilfeleistung tätig sind, Bauhelfer) gilt als Beitragsmaßstab 
die vom Bayer. Landesamt für Statistik verö® entlichte Ein-
wohnerzahl mit Stand 31.12.2015. Der Beitrag für die in Pri-
vathaushaltungen beschä� igten Personen (Haushaltshil-
fen, Babysitter, Gartenhilfen, Reinigungskrä� e) ist entspre-
chend der Zahl der  Beschä� igten vom Haushaltsvorstand 
zu entrichten.

Bayer. LUK

Die Vertreterversammlung der Bayer. LUK verabschiedete am 
08.12.2016 einen Haushalt von rund 56,86 Mio. €. Auf den 
Freistaat Bayern entfällt ein Umlagebetrag von rund 42,54 Mio. €.

Beitragsmaßstab für die rechtlich selbstständigen Unter-
nehmen im Landesbereich ist die jeweils nachgewiesene 
Entgeltsumme. Auf das Unternehmen Bayerische Staats-
forsten entfällt ein  Umlagebetrag von 1,98 Mio. €.

Autor: Jens Medack, Leiter der Abteilung 
Mitglieder und Beiträge der 

Kommunalen Unfallversicherung Bayern
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Änderung der Entschädigungsregelung 
Änderung der Entschädigungsregelung 
für die Selbstverwaltungsorgane und 
Ausschüsse der Kommunalen Unfallver-
sicherung Bayern vom 23. Januar 2012 
in der Fassung vom 30. Juni 2016

Die gemäß § 41 SGB IV i. V. m. § 34 Abs. 2 SGB IV geltende 
Entschädigungsregelung für die Mitglieder der Selbst-
verwaltungsorgane und Ausschüsse der Kommunalen 
Unfallversicherung Bayern (KUVB) vom 23. Januar 2012 in 
der Fassung vom 4. Juli 2013 (Bekanntmachung im Mittei-
lungsblatt „Unfallversicherung aktuell“, Nr. 1/2014, Seite 
22) wird durch Beschluss der Vertreterversammlung der 
KUVB vom 30. Juni 2016 mit Wirkung ab 1. Januar 2016 wie 
folgt geändert: 

Artikel I

1.  In Nr. 1 „Fahrkostenerstattung und Wegstreckenentschä-
digung“ werden die Sätze 1 und 4 wie folgt geändert:

 
 „Bei Benutzung der regelmäßig verkehrenden Beför-

derungsmittel zu Wasser und zu Lande werden die 
entstandenen notwendigen Fahrkosten bis zur Höhe der 
1. Klasse erstattet. Bei Flügen werden die Kosten für die 
Benutzung der niedrigsten Flugklasse als erforderliche 
Aufwendungen angesehen.“

 „Die Unterkun�s- und Verpflegungskosten für eine 
Kra�fahrerin oder einen Kra�fahrer werden nur dann 
erstattet, wenn das Organmitglied das Kra�fahrzeug we-
gen körperlicher Behinderung nicht selbst führen kann.“

2.  Nr. 2 „Tage- und Übernachtungsgeld“ erhält folgende 
Fassung:

 „Das Tage- und Übernachtungsgeld wird nach den für 
die Geschä�sführerin oder den Geschä�sführer gelten-
den Sätzen gewährt.“

 
3.  In Nr. 3 „Pauschbetrag für Zeitaufwand“ wird im Satz 1 

der Betrag „65,00 €“ durch „70,00 €“ ersetzt.
 
 
4.  Nr. 4 wird wie folgt neu gefasst:
 
 „Vorsitzendenpauschalen

 Die Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane und 
ihre Stellvertreter erhalten zur Abgeltung von Auslagen 
außerhalb von Sitzungen nachstehende Pauschbeträge:

 
 Der oder die Vorsitzende des Vorstandes und deren 

oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter:  
      mtl. 74,00 €
 
 Der oder die Vorsitzende der Vertreterversammlung 

und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellver-
treter:

      mtl. 37,00 €
 
 Zur Abgeltung des Zeitaufwands für Tätigkeiten außer-

halb von Sitzungen erhalten:
 
 Der oder die Vorsitzende des Vorstandes und deren 

oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter: 
      mtl. 560,00 €
 
 Der oder die Vorsitzende der Vertreterversammlung 

und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellver-
treter:        
     mtl. 140,00 €

 
 Beginnt oder endet die ehrenamtliche Tätigkeit während 

eines Monats, werden die Pauschbeträge für Auslagen 
außerhalb von Sitzungen und für Zeitaufwand außerhalb 
von Sitzungen anteilig gewährt.“

Artikel II
 
Die Änderungen treten rückwirkend ab 1. Januar 2016 in Kra�.

Fürth, den 30. Juni 2016

Bernd Kränzle, MdL

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung der KUVB 
 

Die Änderung der Entschädigungsregelung vom 23. Januar 2012 
in der Fassung vom 4. Juli 2013 (Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt „Unfallversicherung aktuell“, Nr. 1/2014, Seite 22) wurde 
auf Vorschlag des Vorstandes der KUVB vom 3. Mai 2016 von der 
Vertreterversammlung der KUVB am 30. Juni 2016 beschlossen. 
Sie tritt mit Wirkung ab 1. Januar 2016 in Kra� und wurde von der 
Regierung von Oberbayern – Oberversicherungsamt Südbayern 
mit Schreiben vom 1. Dezember 2016, Geschä�szeichen 12.2.1-
6311-31/16, genehmigt.
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Änderung der Entschädigungsregelung 
Änderung der Entschädigungsregelung 
für die Selbstverwaltungsorgane und 
Ausschüsse der Bayerischen Landes- 
unfallkasse vom 8. Dezember 1999 in 
der Fassung vom 28. Juli 2016

Die gemäß § 41 SGB IV i. V. m. § 34 Abs. 2 SGB IV geltende 
Entschädigungsregelung für die Mitglieder der Selbstver-
waltungsorgane und Ausschüsse der Bayerischen Lan-
desunfallkasse (Bayer. LUK) vom 8. Dezember 1999 in der 
Fassung vom 18. Juli 2013 (Bekanntmachung im Mittei-
lungsblatt „Unfallversicherung aktuell“, Nr. 1/2014, S. 22) 
wird durch Beschluss der Vertreterversammlung der Bayer. 
LUK vom 28. Juli 2016 mit Wirkung ab 1. Januar 2016 wie 
folgt geändert: 

Artikel I

1. In Nr. 1 „Fahrkostenerstattung und Wegstreckenentschä-
digung“ wird Satz 1 wie folgt geändert:

 „Bei Benutzung der regelmäßig verkehrenden Beför-
derungsmittel zu Wasser und zu Lande werden die 
entstandenen notwendigen Fahrkosten bis zur Höhe der 
1. Klasse erstattet. Bei Flügen werden die Kosten für die 
Benutzung der niedrigsten Flugklasse als erforderliche 
Aufwendungen angesehen.“

2.  In Nr. 3 „Pauschbetrag für Zeitaufwand“ wird im Satz 1 
der Betrag „65,00 €“ durch „70,00 €“ ersetzt.

3.  Nr. 4 wird wie folgt neu gefasst:

 „Vorsitzendenpauschalen

 Die Vorsitzenden der Selbstverwaltungsorgane und 
ihre Stellvertreter erhalten zur Abgeltung von Auslagen 
außerhalb von Sitzungen nachstehende Pauschbeträge:

 Der oder die Vorsitzende des Vorstandes und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter:   
       
        mtl. 74,00 €

 Der oder die Vorsitzende der Vertreterversammlung 
und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellver-
treter:      
        mtl. 37,00 €

 Zur Abgeltung des Zeitaufwands für Tätigkeiten außer-
halb von Sitzungen erhalten:

 Der oder die Vorsitzende des Vorstandes und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter:  
       
      mtl. 560,00 €

 Der oder die Vorsitzende der Vertreterversammlung 
und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellver-
treter:        
      mtl. 140,00 €

 Beginnt oder endet die ehrenamtliche Tätigkeit während 
eines Monats, werden die Pauschbeträge für Auslagen 
außerhalb von Sitzungen und für Zeitaufwand außer-
halb von Sitzungen anteilig gewährt.“

Artikel II
 
Die Änderungen treten rückwirkend ab 1. Januar 2016 in Kra¥.

Neuburg am Inn, den 28. Juli 2016

Christian Huß

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung der Bayer. LUK

Die Änderung der Entschädigungsregelung vom 23. Januar 2012 
in der Fassung vom 4. Juli 2013 (Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt „Unfallversicherung aktuell“, Nr. 1/2014, Seite 22) wurde 
auf Vorschlag des Vorstandes der KUVB vom 3. Mai 2016 von der 
Vertreterversammlung der KUVB am 30. Juni 2016 beschlossen. 
Sie tritt mit Wirkung ab 1. Januar 2016 in Kra¥ und wurde von der 
Regierung von Oberbayern – Oberversicherungsamt Südbayern 
mit Schreiben vom 1. Dezember 2016, Geschä¥szeichen 12.2.1-
6311-31/16, genehmigt.
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Bekanntmachungen

Sitzungstermin

KUVB

Eine außerordentliche Sitzung der Vertreterversammlung der Kommunalen Unfallversicherung Bayern �ndet  
am 3. Mai 2017 um 14:00 Uhr im Verwaltungsgebäude, Raum 051, Ungererstraße 71, 80805 München, statt.  
Die Sitzung ist ö�entlich.

Die Vorsitzende der Vertreterversammlung
Ulrike Fister

Fragen / Anmeldung bei Frau Rappelt
Tel.: 089 36093-111
E-Mail: bsv@kuvb.de 

Bonn, 21. November 2016 (DVR) – 
Über ein Fün�el (21,2 Prozent) der bei 
Straßenverkehrsunfällen in Deutsch-
land getöteten Pkw-Insassen war 
2015 nicht angeschnallt. Dies ergab 
eine Umfrage, die der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) im April 
2016 unter zehn Bundesländern 
durchgeführt hat. In sechs Bundes-
ländern lagen keine entsprechenden 
Daten vor.

Bei den Nutzfahrzeugen lag der Anteil 
der nicht angeschnallten Insassen un-
ter den Todesopfern bei 14,5 Prozent.

Da bei einigen Unfällen nicht zwei-
felsfrei festgestellt werden konnte, 
ob die Unfallopfer angeschnallt  
waren, dür�e der Anteil der nicht  
Angeschnallten sogar noch größer 
sein. Der DVR erinnert daran, dass 

der Sicherheitsgurt auch bei zu- 
nehmender Verbreitung von Fahrer-
assistenzsystemen und Airbags  
immer noch einen unverzichtbaren 

Lebensretter darstellt und appelliert 
an alle Fahrzeuginsassen, den Gurt 
stets anzulegen.                        
                                                                 DVR

Pkw-Unfälle: Jeder fün�e Getötete nicht angeschnallt

Über ein Fün�el der bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland getöteten Pkw- 
Insassen war 2015 laut Umfrage des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR)  
nicht angeschnallt.
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Wir wünschen Ihnen ein glückliches, 
gesundes und unfallfreies Jahr

Ihre Partner im Arbeits und Gesundheitsschutz
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